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Nochtrögliche Berichtigung einer Steuererklörung, $lZ3 AO

Es liegt kein grobesVerschulden i. S. des $ l23 Abs.l Nr.2AO vor,wenn ein Stpfl. es unter-

laßt, iechtzeitig Werbungskosten geltend zu mochen,weilerden Beleg dorüberin einer

Krisensituotion ousverstöndlichen Gründen verlegte, somitden entstondenen Aufwond
nicht zur Kenntnis nohm und ouch spöter nicht ohne weiteres ous den Umstönden ouf

seine Existenz schließen konnie.
(FG Berlin Un.y.24.3.1982 - Vll100/86, EFG1987,594l

Anmerkung: Der Steuerpflichtige - ein Bilonzbuchholter - befond sich in einer,,onge-
sponnten krisensituolion'1 Dobei übersoh er Zinsbescheinigungen in Höhe von

DM 1O.OOO,-, die er nichtzu seinen onderen steuerlich relevonten Belegen legte. Dos FG

hot kein grobes Verschulden gesehen in

dem Verlegen des Beleges;
dem Vergessen, doß ein solcher Beleg existiert und
doß es ihm - noch Beruhigung der Krisensituotion - nichi ouffiel, dofl ein solcher
Beleg fehlte (übrige Werbungskosten betrugen DM 34.000,-l;
der Nichtgeltendmochung der Werbungskosten im Einspruchsverfohren, do er

weiterhin von der Existenz des Belegs nichts wuflte.

Berichtigung, $l23 Abs.l Nr.2 AO
Sorgfoltspflichten des Mondonten und des Sleuerberoters

l. Mit der totbestondlichen Voroussetzung fehlenden groben Verschuldens knüpft

$ l23 Abs.1 Sotzl Nr.2 AOl977 onSorgfoltspflichten des Steuerp{lichtigen on, durch

deren Verletzung die Totsochen oder Beweismittel erst nochtröglich bekonntwer-
den. Als solche Sorgfoltspflichten kommen insbesondere die Erklörungspflichten
des Steuerpflichtigen in Betrocht.

2. Beouft'rogt der Steuerpflichtige mit der Erstellung des Johresobschlusses und der
Steuererlilörung einen steuerlichen Beroter, muß ouch dieser sich um eine sochge-

rechte und gewissen hofte Erf üll u ng dieser Erklö run gspf lichten bemÜhen.

3. Der steuerliche Beroter hot, wenn er Mitorbeiter zur Vorbereitung des Johres-

obschlusses und der Steuererklörung einsetzt, Sorgfoltspflichten hinsichilich der

Auswohl seiner Mitorbeiter, der Orgonisotion der Arbeiten in seinem Büro und der
Kontrolle der Arbeitsergebnisse der Mitorbeiter.

(BFH Urt.v. 26.8.1987 - I R144/86 STEUER-TELEX 0314 : LEXinform 008106l)

Prozeßkoslenhilfe/Beschwerdef rist

Anders ols im Zivilprozeß ist im Steuerprozefl die Beschwerde gegen den die Prozeß-

kostenhilfe oblehnenden Beschlu{) des FG fristgebunden.
(BFH Beschl.v. 1.7.1987 llB 59/87 BFH NV \988,491

Anmerkung: Die Beschwerdefrist betrögt zwei Wochen noch Bekonntgobe der Ent-

scheidung, $129 Abs. I FGO
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Die Gerling - Konzern Rechtsschutz Versicherungs-AG meldet:

Zum Thema Vertrags-Rechtsschutz

Der Steuerberater benötigte gerichtliche Hilfe für die Durch-
setzung seiner Gebührenrechnung von DM 34,257,82.

Der Mandant wandte ein, daB die Abrechnung iiberhöht sei. Im

gerichtlichen Verhandlungstermin konnte eine vergleichsweise
Erledigung erreicht werden, wonach der Mandant noch DM 25.000,--
an den Steuerberater zu zahlen hatte.

An Versicherungsleistungen wurden insgesamt DM 4.628,-- erbracht.

(fe Nlirrnberg 1 0 0 644/83)

Henausgeber:GERLING{ONZERNVertdebs4ktiengesellschaft,Abteilung lnformation,Gereonshof,5000Kön1,Tel.:(O22111447298
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Notor
- Belehrungspflichten
: über Soziolbindung

* Veriöhrungsbeginn d. Amlsho{tungs-
o nspruchs

Provisionsgeschöfte

- Herousgobep{licht der Provision

- Veriöhrung des Herousgobeonspruchs

Prozeßkostenhilfe

- Beschwerdefrist

Rechtsonwoh

- Berotungsp{lichten
: Kündigungsmondot und Ausgleichs-

onspruch, $B9b HGB
- Dritthoftung
- Konkurrenzverbot

Rech ls be ro tu n g/Rec h tsb esorg u n g

- Geltendmochung v. Schodenersofz-
o nspruch

- Sonierungsverhondlungen
- durch Wp

Schoden

- Anwoltskosten zur Schodenobwendung
- negotives lnteresse, Kopitolonlcge
- Recht d. StB's zur Möngelbeseitigung

- verlorener Prozeß

- bei unvermeidborer Steuerzohlung

- Verschulden bei Verlrogsobschluß
- Zuschötzung, s. Schötzung, Schoden

Schötzung, S 162 AO
- Schoden

: Dorlegungs- und Beweislost

Sozietöt
- Vertrog mit -

- Tod des Sozius/Mondotsübernohme

Steuerberoter
- Konkurs des -
Steuerberolu n gsgesetz

- 5lAbs.2 Nr.2
: Einrichtung der Fibu u. Lobu

-546Abs.3Nr.2: Konkurs des StB's

Steuerberotungsverlrd g

- Douermondot und Berotungsp{lichten
- lnvestitionszulogenontrog

- mir oHG
- oblektbezogene und persönliche

Steuerberotung
* Steuergestoltungsberotung

: Scheingeschöfte z. Steuervermeidung
: Vertrogsönderungen
: unentgeltliches Wohnrecht

Steu erh i n terzie h u n g
* Berufsp{lichtverletzung

- ESt-Vorcuszohlung

- USt-Voronmeldung

Teslomentsvollstrecker

- Anloge von Nochloßvermögen

B6

]B
(LSI

BB, t42

BB,

BB,

BB, I OB
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Treuhcinder

- Abweichung von Prospektoussoge

- Au{hebung der Steuerbe{reiung

- Belehrung über steuerliche Risiken
: einheitliche und gesonderte Gewinn-

feststellung wird obgelehni
- Bonitötsgorontie stott Bonkbürgscho{t
- Hoftungsousschluß f. steuerliche Folgen

- Ho{tungsbeschrönkung ouf grobe
Fohrlössigkeit

- Kostendeckungslücke, Hinweisp{licht
- Pflichten des * im Bouherrenmodell
- Schodenersofz, negolives Interesse

- Uberwochung d. gewerbl. Zwischen-
m ieters

- Veriöhrung des Regreßonspruchs

- Versicherungsschutz

Unerloubte Hondlung

- vorsötzliche, sittenwidrige Schadigung,
$826 BGB
: prognostische Anlogeberotung

Veriöhrung, $51 BRAO

- unzulössige Rechtsousübung

- Sekundöronspruch, Frist

- Veriöhrungsbeginn
: Schodenentstehung und

Mondotsende

Veriöhrung, $ 68 StBerG ($ 5l o WPOI
- Kenntnis des Fehlers u. d. Schodens

- Verjöhrungsbeginn
: Anlogeberotung
: Besto ndskro{t des Steuerbescheides

- Betriebsprü{ung
: Grundsotz d. Schodeneinheit
: Provisionsonnohme u. Anlogeberotung
: Zohlung der Sieuer
: Zustellung d. Steuerschodens

- bei Vertrog mii Mehrfochb,eru{ler

Veriöhruns, S 839 BGB -
o nderweilige Ersotzmöglichkeit

- Veriöhrungsunterbrechung
: durch Mohnbescheid

Verschulden

- Proxis d. Finonzverwoltung

Versicherungsschutz

- Nochbesserungskosten
- Treuhondtötigkeit

Vorteilso usgleich

- wegen eingetretenen Steuervorteils

Wettbewerb/Mo ndonlenschutz

- des ongestellten RA

Wirtschoftsprüfer
- Beru{sbild

-- So n ieru ngsverho nd I u n gen
: Treuhondtötigkeit

- Rechtsberotung

Zurückbeholtungsrecht

- on Arbeitspopieren

- Beweislost

- Grundsotzurteil
- on Houpiobschlu0übersicht

u. Umbuchungsliste
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Leitsotz (d.Verf.l,

Die Veriöhrungsfrist von Regreßonsprüchen gegen Steuerberoter gem.

$68 StBerG beginnt mii Bestondskroft der schödigenden Steuerfest-

setzung. Auf den Zeitpunkt einer spöteren Betriebsprüfung kommt es für
den Veriöhrungsbeginn nicht on (obweichend' BGH Gl 1986,27: WM
1986, 261 : DSIR 1986, 2001.

Aus den Gründen:

Dem Beklo gien ist zwo r bei der Fertig ung der Steuererklö rung für dos Jo h r

1979 ein Feh ler u nterlo ufen, o ls er d ie Vorsteuervon den Betriebso usgo ben
des Klögers obzog. Dieser Fehler fuhrte zu einer nicht gerechtfertigten
Steuermehrbelostung in Höhe der Klogeforderung.

Der Durchsetzung eines Schodenersotzonspruches des Klögers steht

iedoch die von dem Beklogten erhobene Einrede der Veriöhrung eni-
gegen. Gemöß $68 StBerG betrögt die Veriöhrungsfrist 3 Johre und
beginnt mit der Entstehung des Anspruchs. Auf den Zeitpunkt der Kenntnis

des Geschödigten kommt es nicht on. Grundsötzlich beginni die Frist zu

loufen mii Bestondskroftdes Steuerbescheides, ous dem sich derSchoden
ergibt (Spöth, Anm. B l0lO3 zu $68 StBerG). Der Steuerbescheid für dos
Jahrl979 dotiertvom 5.3.1981 und istdurch Bescheid vom 4.1.19B2obge-
öndedworden. DerSchoden des Klögers istdesholb iedenfolls zumZeif-
punkt der Bestondskroft des areiten Steuerbescheides, olso im Februor

1982, eingetreten. TumZeilpunkt der Klogeerhebung im August 1986 wor
desho lb die dreiiö hrige Veriö hrun gsfrist bereits obgelo ufen.

Der Umstond, doß der Fehler des Beklogten erst bei der im Moi/Juni l9B5

d u rch gef ü h rten Betriebsprüf u n g o ufgedeckt wu rde, d ie m it der Absch I uß-

besprechung vom 22. Juni l9B5 endete, öndert om Ablouf der Veriöh-
rungsfrist nichts. Zwor beginnt die Veriöhrung von Schodenersotzonsprü-
chen gegen einen Steuerberqter ous Fehlern, die durch eine Betriebs-

prüfung oufgedech und deretwegen Steuern nocherhoben worden sind,

erst mit der Schlußbesprechung über dos Ergebnis der Außenprüfung
(BGHZ 73,3631. Donn nömlich istderSchoden des Steuerpflichtigen zum

Zeitpunkt des Erlosses des Steuerbescheides nur ongelegt. Ersi donn,
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Stichwort- und Entscheidungsverzeichnis

(Heft l- B, l9BB)

wenn etwoige Fehler des Steuerberoters bei einer Außenprüfung oufge-
decktwerden und die Steuerbehörde ous diesem Grund den steuerlichen

Totbestond erneut oufgreift, wirkt sich die mongelhofte Arbeit des Steuer-

beroters für den Mo ndonten nochteilig ous und belostet ihn fühlbor (BGH

o.o.O., 362). Diese Grundsöize hot der Bundesgerichtshof zunöchst nicht

ongewendet ouf die Fölle, in denen infolge der fehlerhoften Sieuer-

erklörung bereits bei der vorlöufigen Festsetzung der Einkommenssteuer

eine vermeidbore steuerliche Mehrbelostung entstonden ist und die
Außenprüfung etwo nichi den Schoden herbeige{üh4 sondern ihn teil-

weise beseitigt hot (BGH Gl B/82: WM 82,367,368r WM 1982,9621.

Diese Auffossung hot der Bundesgerichtshof ollerdings oufgegeben
(BGH Gl 1986, 27 :WM1986,2611. Auch wenn im Folle der Betriebs-

prüfung erst mit deren Abschluß feststeht, ob es bei einer vermeidboren
Steuermehrbelostung bleibt, sei erst donn der Schoden entstonden im

Sinne von $68 Steuerberotungsgesetz. Ob nömlich ols Ergebnis einer
Betriebsprüfung die Steuerbelostung endgültig herouf- oder ober end-
gültig herobgesetztwird, seifür die Froge der Endgültigkeit des Schodens

gleichgültig. ln beiden Föllen ergöbe sich erst ous der endgültigen Fest-

setzung der Sieuerbelostung oufgrund der Prüfung, doß und welche
Fehler des Steuerberoters zur (erstmoligen oder verbliebenenl vermeid-

boren Steuermehrbelostung gefuhrt hoben (BGH o.o.O., 2631.

DerSenot ist im Zweifel, ob dieser letztgenonnten Auffossung zu folgen ist.

Wenn nömlich oufgrund eines Fehlers des Steuerberoters der Steuer-

bescheid bestondskröftig wird, mit dem eine moteriell ungerechtfertigte
Steuermehrbelostung des Steuerpflichtigen festgesetzt wird, so durlte

bereiis zu diesem Zeitpunkt der Schoden des Steuerpflichtigen im Sinne

des $ 68 StBerG entstonden sein. Denn ein Schoden ist immer donn gege-

ben, wenn sich die Vermögensloge des Geschödigten infolge des schödi-

genden Ereignisses verschlechtert hot (BGHZ 73,365lr. Die Vermögens-

loge des Steuerpflichtigen hot sich ober ollemol dqnn verschlechtert, wenn
erden - moteriell ungerechtfertigten - Steuermehrbetrog gezohlt hot. Die

bloDe Moglichkeit, doß durch eine spötere Betriebsprüfung der Schoden
festgestellt wird und entweder die zuviel gezohlten Betröge zurück-

ersiottet werden - wodurch der Schoden, obgesehen von weiteren Zins-

schöden, nochtröglich entfiele - oder ober festgestellt wird, doß der
Steuerbescheid nicht mehr rückgöngig gemochtwerden konn -wodurch
der Schoden endgültig würde - konn keinen Einfluß ouf die Totsoche

hoben, dqß der Schoden bereits iedenfolls mit Zohlung des überhöhten

Steuerbetroges für den Steuerpflichtigen entstonden wo1 zumol es völlig

u n g ewiD ist, wo n n ü berho u pt ei ne Betriebsprüf u n g d u rch gef ü h rt wi rd u nd

zu welchem Ergebnis sie fuhrt (BGHZ 73,367lr.

Abtretung
- des Steuererstotiungsonspruchs
: geschöftsmößige - 546,4 AO
: Vorousobtretung, 5 3 AGBG

,Allgemeine Geschöftsbedin gungen

- Abtretung v. Erstoftungsonsprüchen

- Hoftungshöchslsumme DM 
,l00.000

- Verjöhrungsfrist
: bei Treuhondvertrog, 1 Johr

Anlogeberolung

- Prüfung des Grundstückswerts

- wirtschoftliche Risiken

- Prognosen

Antrog
- lnvestitionszuloge

Anwoltsvertrog
- Ende des -
Bouherrenmodell
- Aufgobengebiet des Treuhönders

- Beteiligung irotz steuerlicher Risiken

- obiektbezogener StB
: Abgrenzung zum persönlichen StB

- Schodenersotz, negotives lnieresse

Belehrungspflicht d. StB/Wp/RA
- fehlende Belehrungsbedürfiigkeit
: über Ausgleichsonspruch, S 89 b HGB
: Kenntnis d. Steueroufhebungsbescheides

- Douermondot und Einzelouskünfte

- Mondotsübernohme/Tod des Sozius

Berichtigung, gl73 1,2 AO
- grobes Verschulden
: Belegverlust
: Krisensituotion
: des Mondonten

- Zurechnung des Beroter-Verschuldens
: Miiorbeiter-Kontrolle

Beschlognohmeverbot $ 9Z StPO

- Buchholtungsunterlogen
- Johresobschluß

Beweislosl

- Buchungsfehler

- Kousolitöt
: z. Pflichtverleizung und Schoden

- Rückgobe von Mondontenunterlogen
- Schoden
: Aussichten d. Vorprozesses
: Belegvernichtung d. SiB
: Schötzungsschoden

- für Verhondlungsergebnis

Buchführungsouftrog

- Auftrogsinholt

- Belehrungsp{lichten
: Belegoufbewohrung

- Ordnungsmößigkeit der Buchführung
: Belegoufbewohrung, Gosiwirtsmondot
: Grundoufzeichnungen

88, 50
BB, 50
BB, 94

(LS)

94
LS}

22

Buchholtungsunterlogen

- Vernichtung, Schodendorlegung

Dritthoftung
- Anwoltsverirog
- stillschweigender Auskunftsvertrog

- Steuerberoiungsvertrog mit OHG
- Vertrog mit Schutzwirkung

zugunsten Dritter
: Bilonz- und Kreditgeber
: Bilonz- und Konkursglöubiger

Gewinnousschüttung

- mii Mittelob{luD

Hoftungsbeschrönkung

- ouf grobe Fohrlössigkeit

- Hoftungshöchstsumme DM 100.000

- wegen steuerlicher Folgen

- im Treuhondvertrog
- Veriöhrungsfrist in AGB

Herousgobepflicht des StB's

- Abholung/Ubersendung
- Mondontenunterlogen

Honororonspruch des StB's

- Abschluflvororbeiten,
$ 35 Abs. 3 STBGebVO

- Anrechnung ersporter Kosten

- bei Annohmeverzug d. Mond. 5615 BGB
: Umsotzsteuer

- Buchführungsmondot
- Minderung d. -
- sonsiige Tötigkeit, $ 33 Abs. Z StBGebVO

lnvestilionszuloge
- Auftrog zur Beontrogung d. -
Kossenbuch

- Belegoufbewohrung

Kousolitöt
- Beteiligung om Bouherrenmodell

trotz Steuerrisiko

- Fehler des Gerichts/Fehler des RA

Kenntnis des Sfeuerrechls

- Proxis d. Finonzverwoltung

- Rechtsprechungsönderung, Grunderwerbs-
steuer im Bouherrenmodell

Klogeouftrog

- Beschwerdefrisi, Ablehnung der ProzeD-

kostenhilfe

- vorsorgliche Kloge

Konkurrenzverbot
- des ongestellten RA

Konkursverwolter; Hofiung des -
- Regreßonspruch des Kommonditisten

- Steuerhoftung

Kostenerstottung im Regreßprozeß

- Privotgutochten

Kündigung des Mondots
- Rückgobe v. Mondontenunterlogen

BB, IOO
88, 9
BB, 79

88,146

BB,

88,

54
{LS)

76
(LS}

BB, t8
{LS]

88,155

BB,147

BB, I5O
88. 36

{LS)

88, r53

88,150

88,142
BB, IB
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BB,

BB,

BB, 3

88, 76
(LS)

88, 76
{LS}

BB, 90
88, 79

BB, 46
BB, t22
88. r50

BB, 46, I 50
88, 3

BB, I55

88,61

BB, 55
BB, I5O

BB, 3
88. r50

2
2

BB,83, I28
BB, 29

BB,

BB,

BB, 29
88, 83
88,128
BB, 85BB, 89
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BB, 95
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BB, 63
88, 63
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doß diese Moglichkeit durch den Frisioblouf zum 30.9.1985 verloren
gegongen ist. Dozu hötte es, wovon ouch der Klöger ousgeht, einer ech-
ten Anderung des Vertroges vom 30.12.1983 bedurFt, der insbesondere
bezüglich des dort beurkundeien unentgeltlichen Wohnrechts wirklich so
gewollt wor. Der Klöger hot ober unstreitig dem Beklogten iedenfolls
innerholb der Frist nicht mitgeteilt, doD seine Mutter bereii sei, obwei-
chend von der getroffenen Regelung Miete fur die Nutzung ihrer Woh-
nung on den Klöger zv zohlen. Dem steht nicht enigegen, doß in der Ein-
kom mensteuererklö ru n g versucht worden isi, d ie Werbu n gskosten fü r dos
gonze Hous ohne Einschrönkung von der Steuer obzusetzen. Unter die-
sen Umstönden wor der Beklogte nicht verpflichtet, von sich ous zu einer
Vertrogsönderung der beschriebenen Art zv roten.

Der Beklogte hotte qls Steuerberoter von dem Sqchverholt ouszugehen,
wie er sich ihm dorstellte. Donoch wor zwischen dem Klöger und seiner
Mutter bindend vereinbort worden, doß diese in dem ehemols ihr gehö-
renden Hous ein unentgeltliches Wohnrechi ousüben sollte. Eine Ande-
rung dohin, doß die Mutterstofidessen gegen Mietzohlung zum Wohnen
berechtigt sei, wöre von deren Zustimmung obhöngig gewesen. Dorin
unterscheidet sich der vorliegende Foll von einer Sochloge, wo eine
ondere Vertrogsgestoltung im Belieben des Steuerpflichtigen selbst steht
oder sonst oh ne ernsthofte Schwierig keiten mög I ich ist. Fü r den Beklo gten
logen ober keinerlei Anholtspunkte dofür vor, doß die Mutter des Kölers
ihre bessere Rechtsstellung oufgeben und sich mit einem Mietrecht bejnü-
gen wollte, nur domit ihr Sohn Steuern sporen konnte. Der Beklogte hotte
doher gor keinen AnlofJ, Uberlegungen in dieser Richtung onzustellen.
Hötte er dos dennoch geton, so hötte ervor der Gewissensfroge geston-
den, ob er nichi durch einen entsprechenden Hinweis on den Klöger zur
Steuerhinterziehung Vorschub leisten würde. Er hötte donn nömlich
befürchten müssen, doß der Klöger und seine Mutfer nur zum Schein ein
Mietverhöltnis begründen würden, um dem Klöger unrechtmößige Steuer-
vorteile zu verschoffen. Wegen dieser Gefohrwor der Beklogte geholien
zu schweigen. Dos Gericht will hiermit dem Klöger keinesweEs unter-
stellen, doß dieser totsöchlich ein scheingeschöft ongestrebt hobe und
dem Beklogten hobe onsinnen wollen, ihm zu einer ungesetzlichen
Steuerverkürzung behilflich zu sein. Aber ous der Sicht des Beklogten, der
nichts von der Bereiischoft der Mutter zur Mietzohlung und ouch nichts
von deren loufenden Zohlungen schon seit Anfong l9B3 wußte, log es
nohe, dofl ein Hinweis von ihm ouf die Moglichkeit dervertrogsönderung
zu einem Scheingeschöft miflbrouchi werden konnte. Do Steuerberoter
sich im Rchmen der Rechtsordnung holten müssen und nur Rotschlöge für
erloubie steuervorteile geben dürfen, hoben ouch im verhöltnis =, ihr"n
Mondonten die Berotungspflichten ihre Grenzen.

\:

Fürden vodiegenden Foll konn indessen dohingestellt bleiben, ob der Ent-
scheidung BGH Gl 1986,27:WM 86, 2612u folgen ist. Denn ouch noch
dere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist nur dqnn der Zeitpunh
einer Betriebsprüfung für den Veriöhrungsbeginn von Bedeutung, wenn
erst oufgrund der Betriebsprüfung festgestellt wird, ob ein Schoden end-
gültig eingetreten ist oder nochtröglich noch beseitigt werden konn. Diese
Bedeutung hotte im vorliegenden Foll die Betriebsprüfung ous dem Johre
l9B5 nicht. zwor hoi der Klöger lediglich vorgetrogen, doß dos Finonzomt
nicht bereit wor, die früheren Bescheide obzuöndern, nicht vorgetrogen
isi, o us welchen Grü nden eine Abö nderung derfrü heren Bescheide u nter-
blieb. Hierfür kommen iedoch nur zwei Gründe in Betrocht, Entweder
berief sich dos Fino nzo mt o uf den Ablo uf der vieriö h rigen Festsetzu n gsf rist
gemöß $ 169Abs.2 Nr.2 AO, derzum l.l.l9B4 eingetreten wory oder ober
eine Neufestsetzung unterblieb im Hinblick ouf $ lz3 Abs. I Nr. 2 Ao, weil
der offensichtliche Fehler des Beklogten, den sich der Klöger gegenüber
dem Finonzoml zurechnen lossen mußie (Hübschmonn/Hepp/Spitoler,

Anm. 44 b zu $ 173 Aol, den Vorwurf groben verschuldens begründete.
ln beiden Föllen wor die Betriebsprüfung ohne Einfluß ouf den Schoden
des Klögers, der bereitsvorder Betriebsprüfung endgültig geworden wor.

Dos bedeutei, doß der Klögertotsöchlich zu keinem Zeitpunkt in der Loge
woL on sich berechtigteAnsprüche gegen den Beklogien durchzusetzen.
Zunöchst hotfe der Klöger keine Kenntnis von dem Fehler des Beklogten.
Als der Klöger Kenntnis erlongte, wor sein Anspruch bereits veriöhrt.
Dieses - ous der sicht des Klögers möglicherweise unbillige - Ergebnis
erklörtsich iedoch ous dereinhelligen Auffossung, doß die Unkenntnis des
Schodens und domit des Anspruchs den Beginn der Veriöhrungsfrist
grundsötzlich nicht hindert ßGHZ 73, 365 m.w.N.l.

Es besteht ouch kein unveriöhrter sekundörer Schodenersotzonspruch
des Klögers. Zwor entstond der Anspruch des Klögers solonge immer
wieder neu, wie noch dos Vertrogsverhöltnis zum Beklogten fortbestond
und eine Berichtigung des ergongenen folschen Sieuerbescheides noch
moglich wor (BGH Gl B/82: WM 82, 3681. Dos Verrrqgsverhöltnis
erlosch jedoch bereits im Johre 1980, so doß ouch sekundöre Schoden-
ersotzonsprüche im Zeitpunkt der Klogeerhebung veriöhrf woren.

,
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Hofiung des Steuerberolers
- Buchführungsouftrog
{oLG Düsseldorf U*.v. 5.5.1988 -18 U 289/B7l

Leitsötze:

l. Hot ein Gostwirt einen Steuerberoter mit der BuchfÜhrung beouftrogt,

so verletzt der Steuerberoter seine Pflichten, wenn er

o) die Togessummenbons der Registrierkosse noch der in monotlichen

Abstö n den erfol gend en Verbuch u n g vern ichtet,

b) den Gostwirt nicht ouf die Notwendigkeit der Aufbewohrung der

Bon-Bücher, töglichen Abrechnungen, Durchschriften der Aus-

gongsrechnungen und Eigenverbrouchsbelege hinweist.

2. llot der Steuerberoter Belege vernichiet, so kommt bei der Schötzung

des Schodens des Mondonten eine entsprechende Anwendung von
g444LPO in Betrocht.

Aus den Gründen:

Dos Rechisverhöltnis zwischen den Porteien ist ols Dienstuerlrog ($611

BGBI zu quolifizieren, nochdem der Beklogte nicht mit der Erstellung von

ieweils einzelnen Arbeitsergebnissen (2. B. Johresobschluß) beouftrogt

worden ist, sondern die Klogerin und stöndig in ollen steuerlichen Ange-

legenheiten unter Einschluß loufender Buchholtungsorbeiien zu beroten

und zu beireuen hotte (Polondf/Pulzo, BGB, 47. Aufl., Einf. vor $61],

Anm.2o).

Positive Vertrogsverletzung liegt vor, wenn der Beklogte die ihm ous dem

Dienstvertro gsverhö ltn is obl ieg en den Berotu n gspf lichten geg en Ü ber der

Klögerin schuldhoft so schlechi erfullt hot, doß der Klögerin dodurch ein

Schoden entstonden ist (vgl., Polondt/Heinrichs, BGB, 47. Aufl. 5276

Anm. ZBo).

Die iotsöchlichen Voroussetzungen für eine schuldhofte Verletzung von

Berotungspflichten durch den Beklogten liegen vor (vom Londgericht

offengelossen).

Die Klögerin leitet ihren P{lichtwidrigkeitsvorwurf gegenÜber dem Be-

klogten - im Kern - ous zwei Vorgöngen ob, Aus der Vernichtung von

Kossenbelegen noch deren Erfossung im Kossenbuch und ous dem

den Johren lgBO bis l9B2 sind die Erlöse um 10.500,- DM bzw.16.000,-

DM bzw. 17.OOO,- DM, insgesomt um 43.500,- DM erhoht worden. Dos

erklört Steuernocherhebungen von 37.941,24 DM nicht. Hinzu kommt

noch, do0 noch den eigenen Ausführungen der Klöger der Steuerberoter

R. die Buchführung derJohre 1979bisl982 vollsiöndig und fehlerfrei Über-

orbeitet hot, und zwor noch den vorhondenen Unterlogen und Belegen.

Geht mon hiervon ous, ist dos bestmögliche Ergebnis {Ür die Klöger erzielt

worden, dos noch den vorhondenen Grundoufzeichnungen der Klöger

und den von ihnen oufbewohrten Belegen mOglich wor. Es spricht nichts

dofür, do{) die Beklogte ein besseres Ergebnis hötte erzielen können.

Hoflung des Steuerberolers
- Bindung der Berotungsoufgobe on

die vorgegebenen Vertröge
(LG Oldenburg Urt.v. 20.5.1988 - 6 O 570/881

Leitsötze (d.Verf.l'

I . Der Steuerberoter isi bei Erledigung seiner Berotungsoufgoben on die

vorhondenen Verfrogsgesioltungen des Mondonten gebunden (hier,

unentgeltliches Woh n recht der Mutter)

2. Liegen keine Anholtspunkte vor, wonoch der unentgeltlich Wohnbe-

rechtigte bereit ist, {ür die Nutzung der Wohnung Miete zu zohlen, so

hot der Steuerbero ler zu einer Vertrogsönderung nicht zu roten.

Aus den Gründen:

Die Kloge ist unbegründet, ohne doß fur diese Beurteilung noch eine

Beweisoufnohme erforderlich wöre. Auch Hinweise zur Ergönzung des

Porteivorbringens erübrigen sich, weil der wesentliche Sochverholi,

soweit er den G ru nd des Klo geo nspruchs betrifft, dem Gericht vol lstö n d i g

unterbreitet worden ist.

Der Klöger konn keinen Schodenersotz vom Beklogten verlongen. Denn

dieser hot sich schon noch dem eigenen Totsochenvortrog des Klögers

keiner Verletzung des Steuerberotungsvertroges schuldig gemocht. Es

mog zugunsten des Klögers unterstelltwerden, doß noch den im Novem-

berlg84 veröffentlichten Grundsötzen des Bundesfinonzministers es fÜr

den Klöger vorteilhoft gewesen wöre, wenn dos unentgeltliche Wohn-

recht seiner Mutter in ein Mietverhöltnis umgewondeltworden wöre, und
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werden müssen, wos die Porteien seinerzeitvereinbort hoben und wie die
Beziehungen gestoltetworden sind, z. B. ob vereinbortworden ist, doß die
Buchführungsorbeiten der Klöger regelmößig überwocht werden und
do0 diese zu diesem Zweckdie Unterlogen in monotlichen oder löngeren
Abstönden regelmößig obliefern sollten. Gewisse Anholtspunkte konn
ouch die Art und Weise derVergütung bieten. Mongels [eglichen konkre-
ten Vorbringens lößt sich im vorliegenden Foll nicht obgrenzen, welche
Tötigkeiten die KlAger zu verrichten hotten und wos in dos Aufgoben-
gebiet der Beklogten fiel.

Die vom Finonzomt festgestellien Möngel betreffen zunöchst die Kossen-
führung. Diese oblog ober in iedem Foll den Klögern. Ferner wurden
fehlende lnventuren per 31.12.1979 und 31.12.1981 beonstondet. Auch
deren Erstellung ist eine Aufgo be, die nu r von dem Auftroggeber erbrocht
werden konn. Ein Sieuerberoter konn ollenfolls ouf der Grundloge vor-
ho ndener o usreichender Aufzeich n u n gen Rei nsch riften fedigen. H ierzu ist

er o ber n u r verpf I ichtet, wen n er dies o usd rückl ich ü berno m men hot. Diese
Froge konn im übrigen dohingestellt bleiben, denn dos Finonzomi stellt
ousdrücklich fest, doß nicht einmol per 31.12.1980, für den eine lnventur-
reinschrift vorlog, ousreichende Uroufzeichnungen vorhonden woren.
Hinsichtlich der loufenden Erfossung der Krediigeschöfte hot dos Finonz-

omt seine Beonstondungen ousdrücklich dorouf gestützt, doß die Schul-
den on Hond von Grundoufzeichnungen in ihrer Entsiehung und in ihrer
Abwicklung nicht verfolgt werden können. Diese Grundoufzeichnungen
woren von den Klögern zu fedigen. Die weitere Beonstondung der Ein-

logen und Entnohmen beruht ebenfolls ouf Vorgöngen, die den Klögern
onzulosten sind, do diese die entsprechenden Kossenbewegungen
infolge unzureichender Belegoufbewohrung nicht eingetrogen hoben.
Die Beonstondungen des Finonzomts richteten sich donoch im weseni-
lichen gegen die Totigkeit, die von den Klögern zu leisten wöre.

lm vorliegenden Foll kommt noch hinzu, doß es ouch zurSchodenhöhe on
den erforderlichen Ausführungen fehlt.

lnsbesondere loßt sich die Feststellung, doß die von dem Finonzomt fest-
gesetzte Steuernochforderung ouf der Verletzung von Pflichten beruht,
welche die Beklogte wohzunehmen hotte, nicht treffen. Hierfür hötten
zunöchst die Steuerbescheide vorgelegt und erlöutert werden müssen.

Die U nierlogen konnten ober nicht ein mo I in der mündlichen Verho ndlung
ouf ousdrückliche Aufforderung überreicht werden. Doher ist es unmög-
lich nochzuprüfen, in welchem Umfong die Festsetzung von Nochzohlun-
gen totsöchlich ouf dem vom Finonzomtzuletzt nur noch geltend gemoch-
ten U nsicherheitszusch lo g beru ht. Für lg79 ist do ro uf verzichtet worden. ln

I

.,

fehlenden Hinweis dorouf, doß die spöter von der Klögerin vernichteten
U nterlogen ( Durchschriften derAusgo ngsrechn u ngen u nd Bon-Buch ü ber
den Eigenverbrouchl ous Nochweisgründen oufzubewohren seien.
Beide Vorwürfe sind stichholtig.

Hinsichtlich des ersten Vorwurfes - Vernichtung von Kossenbelegen - ist
der Beklogte dovon ousgegongen, doß dos Finonzomt dos von ihm, dem
Beklogten, gefuhrte Kosssenbuch ols ousreichende Einnohmeoufzeich-
nung gelten lossen würde, und anror ouch noch Vernichtung der
Ursprungsoufzeichnungen. Er hot in diesem Zusommenhong ouf die
Rechtsprechung des Bundesfinonzhofes verwiesen, wonoch die Aufbe-
wohrung von Einnohmeursprungsoufzeichnungen bei Führung eines
Kossenbuches nicht erforderlich sein soll.

Diese - ouch ietzt noch vom Beklogten eingenommene - Auffossung
begründet einen vorwerfboren (schuldhoftenl Pflichversioß. Die Hond-
lungsweise des Beklogten ist nömlich nicht mit den Föllen vergleichbor, in
welchen den Bundesfinonzhof die Vernichtung von Kossenbelegen für
unschödlich geholten hot. Der Bundesfinonzhof hot lediglich ousgespro-
chen, doß die Aufbewohrung von Einnohmeursprungsoufzeichnungen
donn nicht erfordedich sei, wenn deren lnholt unmittelbor noch Aus-
zöhlung der Togeskosse in dos in Form oneinondergereihter Toges-
kossenberichte gefuhrte Kossenbuch übertrogen wird (Zitot ous dem
u d. v. 13. 7.1971, BSIBI l9zl ll, S. 729, 730 ; vgl. weiier: u n. v. 7.7.1g77, BSIBI
197 B ll,S. 302 309). Entscheidend ko m es dem Bu ndesfino nzhof do bei o uf
die tagliche und unmittelbore Kossenbuchführung on. Dos mit töglichem
Abschluß gefuhrte Kossenbuch tritt - onders ousgedrückt - mit Rücksicht
ouf die Unmittelborkeit seiner Führung on die Stelle der zuvor - vorberei-
tend - gemochten Aufzeichnungen (2. B. Kossenbonsl.

Hier liegt der Foll iedoch onders. Es sind keine unmittelboren Ubertrogun-
gen des ieweiligen Togesergebnisses in dos gefuhrte Kossenbuch erfolgt.
Die Kossenbelege sind vielmehr (vollsiöndigl oufbewohrt worden, bis sie
dem Beklogten - monotlich - übergeben und von ihm ins Kossenbuch ein-
getrogen wurden. Diese Hondhobung ist den vom Bundesfinonzhof ent-
schiedenen Fellen nicht vergleichbor; es fehlt die - zum Ausschluß von
Mo n ipu lotionsm ög lich keiten geforderte - tögliche Kossenf ü h ru n g.

Es kommt hinzu, do0 die Eigenort des von der Klögerin geführten Gost-
stötienbetriebes den Beklogten hinsichtlich der Einnohmenochweise zu
besonderer Sorgfo lt hötte vero n lossen m üssen. Gostwirtschoffsbeiriebe
fordern die Aufmerksomkeit der Sieuerbehörden besonders herous, weil
bei ihnen die Unterdrückung von Einnohmen besonders leicht möglich ist.
Dos giltverstörkt, wenn es sich - wie hier- um den Betrieb einer Nochtbor
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hondelt. lnfolgedessen hötte der Beklogte ouch von seinem Stondpunkt

ous ieden Anloß gehobt, die ihm übergebenen, töglichen Unterlogen

fur die Kossenführung ouf ieden Foll - zu Nochweiszwecken gegenÜber

dem Finonzomt - oufzubewohren (Togesendsummenbons, Bon-BÜcher,

Abrech n u ngen des Geschöftsf üh rersl.

Ein (schuldhofter) Berotungsfehler des Beklogten liegt weiterhin dorin,

doß er die Klogerin nichi veronloßt hot, die Unterlogen Über die Aus-

gongsrechnungen {deren Durchschlöge) und dos Bon-Buch Über den

,rEigenverbrouch// o u{zu bewo h ren.

Die Klögerin hot hierzu vorgebrocht, doß sie die Durchschriften der Aus-

gongsrechnungen und die Belege über den Eigenverbrouch (Bon-Buch)

dem Beklogten,,zurVerfügung ongeboten" hobe, dofi der Beklogte diese

Aufzeichnungen iedoch nicht hobe hoben wollen. Dos hobe er domit

begründet, doß erdiese Unterlogen nicht benötige; do ohnehin 800/o des

Umsotzes über Kreditkorten obgewickeli werde, hobe er genÜgend

Zusotzbelege. Diese Dorstellung der Klögerin hot der Beklogte nicht ous-

drücklich bestritten, sie istfolglich ols zugestonden onzusehen ($ l3B Abs.3

ZPO\.

Aus der oben bereits geschilderten betrieblichen Eigenort des von der

Klögerin betriebenen Geschöftes ergibt sich ohne weiteres, doß es zu

Nochweiszwecken gegenüber dem Finonzomt unbedingi erforderlich

wor, ouch die Unterlogen über den borgeldlosen Verkouf (Ausgongs-

rechnungen) und den sogenonnten Eigenverbrouch (schwund und

kosten I ose Getrö n keo bgo be) u n bed i n gi o ufzu bewo h ren. Es wo r nö m I ich

von vornherein obzusehen, doß eine finonzomtliche BetriebsprÜfung sich

mit besonderer Strenge gerode mit den Unterlogen zu dieser Art des

,Verbrouches" von eingekouften Woren befossen wÜrde, und zwor mit

Rücksicht ouf die hier ouf der Hond liegenden Monipulotionsmöglich-

keiten.

Wenn der Beklogte in dieserSituotion - ouch unoufgefordert- die Kloge-

rin nicht zu einer Aufbewohrung der erwöhnten Verbrouchsunierlogen

ongeholten hot, donn liegt dorin ein (vorwerfborerl Sorgfolisverstoß.

Hinsichtlich des Schodeneintritts geht dos Londgericht zu Unrecht dovon

ous, doß dieservon der Klögerin nicht hinreichend dorgelegiworden sei.

Dieser Fehler hot donn des weiteren dozu gefuhrt, do0 dos Londgericht

von einer gebotenen Beweisoufnohme obgesehen hot.

Dos Londgericht hot zutreffend dorou{ hingewiesen, doß ein durch

Steuernochzo h I u ngen totsöch I ich eingeiretener Schoden n ur do n n vor-

liegt, wenn bei ordnungsgemößer Versteuerung der wirklich erzielten

Hoftung des Steuerberolers
- Buchführungsmondot

- Verwerfen der Buchführung
(LG Berlin Urt.v.2.12.1987 - 30 0 214/B7l

Leitsötze (d.Verf.),

I . Stel lt die Betriebsprüfu ng Mö n gel in der Buchfü h ru ng fest und kom mt es

desholb zu Schötzungen, so hoi der Mondont dorzulegen, welchen

lnholt der dem Steuerberoier erleilte Auftrog hotte und ob die Mangel
dem Vero ntworlu n gsbereich des Steuerberoters zu g eord n et werden

können.

2. Der Auftrog zur Hilfeleistung bei der Erstellung einer ordnungsge-

mößen Buchführung beinholtet nicht die Aufgoben, die einem fest

ongestellten Buchholter obliegen.

Zum Sochverholt:

Bei einer Beiriebsprüfung wurden Möngel der Buchführung festgestellt.

Der Buchführung wurde die Beweiskroft obgesprochen und eine Schat-

zung der Besteuerungsgrundlogen vorgenommen. Der Mondont ist der

Auffossung, der Steuerberoter sei für den Zustond derverworfenen Buch-

holtung verontworllich. Dos Kossenbuch sei nicht ordnungsgemö0 obge-

stimmt worden. lnventuren seien nicht ordnungsgemö$ erstellt worden.

Aus den Gründen:

Dos Vorbringen der Klöger in der Klogeschrift sowie in dem Schriftsotz

vom29.9.1987 reicht nichi ous, die Kloge schlüssig zu begründen. Hierzu

gehört, worouf bereits durch die Verfugung des Vorsitzenden vom

23.9.1987 h i n gewiesen worden ist, zu nö chst d ie Do rleg u n g d es vertro gs-

widrigen und schödigenden Verholtens der Beklogten. Dozu hötte

zunöchst unter Beweisontritt geschildert werden müssen, welchen lnholt

im einzelnen der der Beklogten erteilte Auftrog gehobt hoi und wie sich

die Beziehungen der Porleien konkret gestoltet hoben.

Der lnholt des einem selbstöndigen Steuerberoter erteilten Auftroges

beinholtet nicht die Aufgoben, die einem fest ongestellten Buchholter

obliegen. Letzterer hot gewöhnlich sömtliche Vorgönge zu beorbeiien,

welche die Buchholiung beireffen. Ein Steuerberoter bout dogegen ouf

Vorqrbeiten - Grundoufzeichnungen - des Auftroggebers ouf und erle-

digt on Hond dieser seine Buchführungstötigkeit. ln welchem Umfong er

dobei den Auftroggeber enilosiet, höngt von den geiroffenen Vereinbo-

rungen ob. lm vorliegenden Foll hötte doher im einzelnen ousgeführt
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lnvestitionszuloge sind [edoch vom Grunde herzwei Rechfswege eröffnet.
Soweit es um die Bescheinigung der Wirtschoftsbehörde über die
Gewö h ru n g von I nvestitionszu lo gen geht, ist der Verwo ltu n gsrechtsweg
gegeben, wenn die Bescheinigung versogt wird. Andererseits ist der
Finonzrechtsweg gegeben, wenn es um die Wirksomkeit von Verwol-
tungsokten der Finonzbehorde geht.

Auch ous dieser doppelten Regelung herous loDt sich kein Anspruch des
Beklogten ouf ein Tötigwerden des Klögers ouch ohne einen besonderen
Auftrog herleiten.

Doß er dem Klöger einen besonderen Auftrog erteilt hot, hot der Beklogte
nicht bewiesen. Der Klöger hoi zwor onloDlich seiner Porteivernehmung
eingeröumt, doß über die lnvestitionszuloge gesprochen worden sei.
Anholtspunkte dofur doß der Beklogte dem Klögerden konkreten Auftrog
erteilt hot, totsöchlich in dieser Richtung fur ihn tötig zu werden, ergeben
sich iedoch nicht. Der Beklogte ist noch einem unverbindlichen Gespröch
ü ber d ie I nvestitionszu lo g e n icht weiter tötig geworden, insbesondere hot
er den Klöger nicht erneut ouf den von ihm beobsichtigten Antrog zur
lnvesiitionszuloge hingewiesen. Do es für den Beklogten iedoch erkenn-
bor ouf die Gewöhrung einer Beihilfe onkom, hötte es nohegelegen, doß
er sich intensiv um den Antrog gekümmert hötte.

Die Beeidigung des Klögers onloßlich seiner Porteivernehmung konnte
unterbleiben, do ouch seine uneidliche Bekundung ousreicht, um der
Kommer die Grundloge für ihre Entscheidung zu geben (vgl. Boumboch/
Louterboch ,9452,1]r.

Auch oufgrund sonstiger Umstönde ist der Klöger nichtverpflichtet gewe-
sen, fürden Beklogten ohneAuffrog tötig zu werden. Als solche Umstönde
kommen lediglich die longiöhrige Steuerberoiertötigkeit für den Beklog-
ten in Betrocht sowie der Umsiond, doD der Klöger bereits im Johre l9B2
eine lnvestiiionszuloge für den Beklogien beonirogt hot. Aber ouch wenn
diese Tötigkeiten berücksichiigt werden, gehört die Tetigkeit bei der
lnvestitionszuloge nicht zu dem Berufsbild des Steuerberoters, so do0 in

iedem Foll ein besondererAuftrog erforderlich gewesen wöre. lnsoweit isi
der Beklogie ober letztendlich beweisföllig geblieben.

'l

Gewinne keine Nochzohlungen follig geworden wören, es vielmehr bei
den ursprünglich - vor der Betriebsprüfung - festgesetzren Steuern ver-
blieben wöre.

Gerode dos hot oberdie Klögerin behouptet. sie hot nömlich erklort, doß
sie mii den vernichteten Unterlogen - olso ohne die Pflichverstöße des
Beklogten - die Richtigkeit der vom Beklogien bilonzierten Einnohme
hötte nochweisen können. Als Folge dovon hötte sie - so fuhrt sie weiter
ous - die Kolkulotionsdifferenzen oufklören können, insbesondere die
Höhe des sogenonnten Eigenverbrouchs. Die weiter vom Betriebsprüfer
beonstondeten Punkte - Herkunft eines Festgeldguthobens, Geschöfts-
führerdorlehen - hötte sie sowieso oufklören können. Beidiesem hypothe-
tischen Geschehensoblouf, so behouptet die Klögerin, wöre iede
Zuschötzung des Finonzomtes unterblieben (Beweis: Zeugnis Rechts-
onwolt R., Sochbeorbeiter B.; wohl ouch' Zeugnis des Betriebsprüfers S.).

Diese Dorlegungen der Klögerin sind desholb ousreichend, weil sie sich -
und zwor ols Folge der Pflichtverstöße des Beklogten - in Dorlegungs- und
Beweisnot befindet. Noch der Vernichtung wichtiger Buchungsunterlo-
gen liegt die Schwierigkeii ouf der Hond, die Behouptung des Beklogten
ouszuröumen, wonoch die Klogerin ouDerholb dervon ihm, dem Beklog-
ten, verbuchten Einnohmen weitere Einnohmen gehobt hoben soll (im
Klortexi' ,,schworze" Einnohmen). Der Beklogte dürFte desholb geholten
sein, seinerseits die Anholtspunkte dorzutun und unter Beweis zu stellen,
die ihn zu seiner Behoupiung von zusöizlichen,,Schworzeinnohmen" der
Klögerin veronlossen.

Es kommt hinzu, doß in der Beweissituotion der Klögerin die Froge zu
prüfen ist, ob ihre Dorlegungs- und Beweislost nicht mit Rücksicht ouf die
Pflichverstöße des Beklogten zu erleichtern ist (entsprechende Anwen-
dung von 9444 ZPO; vgl. ouch BGH Urt.v. 3.12.1976 - Vl ZR 183/76 -,
8GH272,132: MDR l9z8, l0l5). Lerzrlich bleibt ouch die Mogrichkeir
einer Schodenschötzu ng ß287 ZPOI zu erwögen.
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Hoftung des Treuhönders
- Rechtsprech ungsönderu ng

zu r G ru n derwerbssteuerf rei heii

- Anmerkung
(OLG Fronkfurt Ur1.v. 27.1.1988 - 21U 201/86,

WM l9BB, 632: NJW RR l9BB,618)

Grundlegend für die Froge, ob Versicherungsschutz ous der Steuerbero-

terhoftpflichtpolice fürTreuhondtAtigkeiten des Steuerberoters besteht, ist

dos Urteil des OLG München vom 30.1.1987 Gl 1988,66, rechtskröftig

noch Nichtonnohme der Revision durch BGH-Beschluß vom 25.11.1987.

Leitsotz:

Ein Treuhönder im Bouherrenmodell, der im Johre 1981 gegenÜber der in

einem Prospekt ongekündigten Grunderwerbsteuerfreiheit fur den

Erwerb einer Eigeniumswohnung im Hinblick ouf die Proxis der Finonz-

verwoltung keine Zweifel zum Ausdruck brochie, hoftet einem Teilnehmer

om Bouherrenmodell nicht ous Verschulden beiVertrogsschluß, wenn dos

Finonzomt im Johre 1985 oufgrund der forteniwickelten Rechtsprechung

des Bundesfinonzhofs Grunderwerbsteuer fÜr den gesomten Herstel-

lungsoufwond der Eigentumswohnung verlongt.

Leitsötze (d.Verf.l'

I . Die Klousel im Treuhondvedrog, wonoch derTreuhönderfÜr den Eintritt

der ongestrebten steuerlichen Folgen keine Hoftung Übernehmen

könne, stellt keine Hoftungsfreizeichnung fÜr den Foll der Verletzung

von Treuhönderpflichten dor. Die Klousel stellt lediglich klor, do0 eine

Gorontie für den Einiritt der Steuerfolgen nicht möglich ist.

2. Der Treugeber hötte sich durch einen Hinweis ouf eine gewisse Un-

sicherheit bezü g lich der Gru nderwerbsteuerf rei heit n och Auffossu n g

des Senots ouch nicht dovon obholten lossen, eine Beteiligung om

Bouherrenmodell zu zeichnen.

3. \ur Dorlegung des Anspruchs ouf Ersotz des negotiven lnteresses:

Rückobwicklungsbegehren oder Ersotz des Minderwertes des Kouf-

gegenstondes.

Aus den Gründen:

Ein Schodenersotzonspruch des Klögers ist ouch nicht schon desholb zu

verneinen, weil der Treuhondvertrog eine Klousel enthölt, wonoch der

Treuhönder für den Eintritt der ongestrebten steuerlichen Folgen keine

Hoftung übernehmen könne. Hiermit wurde nur ousdrücklich klorgestelli,

doß die Beklogie zu einer GorontieÜbernohme nichi bereit wor, fÜr die

sich im Text des Treuhondvertrogs ouch keine Anholtspunkte fonden.

Hoftung des Steuerberolers
- Auftrog zur Beontrogung der lnvesiitionszuloge
(LG Arnsberg Ur1.v. 2.5.1988 - 5 S 260/87l

Leitsqtz (d.Verf.)'

Der Sieuerberoter ist zur Beonirogung einer lnvestitionszuloge nur donn

verpflichtet, wenn er hierzu einen ousdrücklichen Auftrog erhölt.

Aus den Gründen:

Gegenüber dem ouch in der Höhe unstreiiigen Honororonspruch des

Klögers steht dem Beklogten kein Schodenersotzonspruch ous dem

Steuerberotungsvertrog zu, den die Porteien obgeschlossen hotten.

lm Rohmen dervon dem Beklogten gewünschten lnvestitionszuloge hötte

der Klöger nur oufgrund eines ousdrücklichen Auftroges tötig zu werden

brouchen.

Die Beontrogung einer lnvestiiionszuloge gehört nicht zu den typischen

Steuerberoiungstöiigkeiien ous $ I Abs. I Nr. I StBerG. Noch dieser Vor-

schrift umfoßt die Hilfeleisiung in Steuersochen u. o. die Hilfe in Angele-

genheiten, die durch Bundesrecht geregelte Steuern und VergÜiungen

betreffen, soweit diese durch Bundes- oder Londesfinonzbehörden ver-

woltet werden. Die lnvestitionszuloge isi ober keine VergÜtung im Sinne

dieser Vorschrift. Vergütungsonsprüche beziehen sich in der Regel ouf

die Rückgewöhr von enirichteten Abgoben, in iedem Foll setzen sie ein

Abgobenschuldverhöltnis vorous, ous dem sie entstonden sind. Doron

fehlt es bei der lnvestiiionszuloge. Diese ist ihrer Rechtsnotur noch eine

Su bvention (vg l. Bu ndesverwo ltu n gsgericht NJW 85, 19721.

Auch ous Ziller 5 des $ I Abs. I StBerG ergibt sich nichts onderes. Zwor ist

donoch dos Sieuerberotungsgesetz ouch onzuwenden ouf die Hilfe-

leistung in sonstigen von Bundesfinonzbehörden oder Londesfinonz-

behörden verwolteten Angelegenheiten, soweit für diese durch Bundes-

oder Londesgesetz der Finonzrechtsweg eröffnet ist. Bei der Froge der
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geschehenen Weise engogiefl die Behouptung der Beklogtenseite, er
hobe wegen Vodeilen im einkommensteuerlichen Bereich on dem Bou-
herrenmodell teilgenommen, sei obwegig. Der Senot hölt diesen Vortrog
für wenig überzeugend, wobei er nicht verkennt, doß die Beklogte bei
Verletzung einerAufklörungspflichtfürdie Nichtkousolitöt beweispflichtig
wöre (stöndige Rechtsprechung, ous iüngster Zeit BGH vom 19..l1.1987 in
WM l9BZ 1456) Es erscheint dem Senot bei derWürdigung der Kousoli-
tötsfroge im Rohmen des9287 zPO wesentlich wohrscheinlicher, doß der
Klöger sich von der Beteiligung om Bouherrenmodell nicht durch einen
Hinweis ouf eine gewisse Unsicherheit bezüglich der Grunderwerb-
steuerfreiheit hotte o bho lten lossen.

Dorüber hinous ist ins Auge zu fossen, dofl der Klöger beiVorliegen eines
Verschuldens beiVertrogsschluß nur Ersotz des negofiven Interesses ver-
longen könnte. Er hötte nur einen Anspruch, so gestellt zu werden, wie er
stünde, wenn er sich on dem Bouherrenmodell nicht beteiligt hötte. Dos
Begehren des Klögers löuft iedoch dorouf hinous, doD er dos positive
lnteresse, nömlich Schodenersotz wegen Nichterfüllung einer vermeint-
lichen Goroniiezusoge verlongt. Ein Rückobwicklungsverlongen hot
er nicht gestellt. Soweit er sich ouf eine Entscheidung des BGH vom
25.5.1977 TBGHZ 69,53 t56 ffl:WM 1977,999: NJW 1977,15361+l

beruft - in gleichem Sinn ouch die spötere BGH-Rechtsprechung, [üngst
BGH vom 16.11.1987 in WM 1987,1466 - geht seine Argumentotion fehl.
Noch dieser Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kommt im Folle
einer Hoftung ous Verschulden beiVerlrogsschluß donn, wenn ein Köufer
om Vertrog festhölt, ols ersotlöhiger Schoden ouch derienige Betrog in
Betrocht, um den der Erwerber den Gegenstond zu teuer erworben hot.
Der Erwerber erhö lt do n n den Minderwert des Ko ufgegensto ndes ersetzt.
lm vorliegenden Foll stellt der Anfoll von Grunderwerbsteuer iedoch kei-
nen Mindewert des erworbenen Wohnungseigentums dor, ouch wenn
dieser Erwerb dodurch im Ergebnis teurer wird. Die steuerliche Folge
knüpft vielmehr - wenn ouch unerwortet - on den Erwerb der nicht ols
mindewertig beonsiondeten Eigentumswohnung on.

,Anmerkung:

Zu den Aufgoben eines Treuhönders im Bouherrenmodellveweisen wir
ouf die Entscheidung des BGH vom 19.11.1987,G1 l9BB,55 m.w.H. und ouf
dos Urteil des OLG Köln vom 6.11.1987, Gl l9BB,4l m.w.H.

Zur Belehrungspflicht des Treuhönders über Risiken der geplonten Steuer-
konzeption finden sich interessonte Hinweise ouch in dem Urteildes OLG
Mü nchen vom 23. 4.1986, G I 1987,135, rechtskröftig noch N ichto n n o h me
der Revision durch BGH-Beschluß vom 8.12.1986.

Die Beklogte hotsich durch diese Klouselnichtdovon freigezeichnet, ihre
Pflichten ols Treuhönderin sorgföltig zu erfullen (BGH vom 30.l0.l9BZ in
DB l9BB, 176l.Do keine Hoftungsfreistellungsklousel vorliegt, erübrigt sich
ouch die Prüfung einer solchen Klousel on den Moßstöben des Gesetzes
über Al lgemeine Geschöftsbedingungen.

Die Beklogte hotte ols Treuhönderin im Bouherrenmodell gegenüber ihren
Treugebern, den Bouherren, Berotungs-, Prüfungs- und Aufklörungs-
pflichten, die sich in gewissem Rohmen ouch ouf Ji" Frog" der verw:rrk-
lichung des steuerlichen Konzepts des Bouherrenmodells erstreckten,
zumo I die Beklogte o ls Steuerberotungsgesellschoft zu einer sochgerech-
ten Beurteilung in der Loge wor (s. hierzu u.o.: Koeble,zur Hoftung des
Treuhönders bei Boumodellen, in Festschriftfür Korbion il986), S.2]5 ff, inr-
bes. S. 219 und 5.223, und ous iüngster Zeit, Kürschner, Eigenverontwort-
lichkeit des Bouherrn und Hoftung des Treuhönders im Bouherrenmodell,
zfBR l9BB, 2 ff lnl. Der Klöger meint in diesem Zusommenhong, die
Beklogte hötte ihn beiderVereinborung seiner Beteiligung om BouhÄrren-
modell do ro uf h inweisen m üssen, do0 i ie Gru nde*obÄr"rfreiheit, von
der sowohl der Prospekt sproch ols ouch die lnvestitionsrechnung ous-
ging, nicht sicher sei.

Der Senot isi iedoch der Auffossung, doß sich ous dem Unterlossen eines
derortigen Hinweises keine Verpflichtung der Beklogten zum Schoden-
ersotz ous dem Gesichtspunkt des Verschuldens bei Vertrogsschlu0 oder
der positiven Vertrogsverletzung ergibt. Hierzv ist im einzelnen zu sogeh:
Bo uherren modelle erschienen, vor ollem in der Form des,,Kölner Moaet tsl
Anfong der siebziger Johre ouf dem Bousektor und erfreuten sich bold
großer Verbreitung und Beliebtheit bei personen, die - wie der Klöger -
ein hohes Einkommen zu versteuern hotten. Sie boten die Aussichfeine
lm mobil ie u nter I no nspruch no h me ein kom mensteuerl icher, u msotzsteuer-
licher und grunderwerbsteuerlicher Vorteile zu erwerben. Der grund-
ewerbsteuerliche Vorteil wurde dorin gesehen, doß der besteuärbore
Totbestond sich ouf den Erwerb des bloßen unbebouten Grundstücks
erstrecken sollte. lnsoweit bestond zudem im Hinblick ouf die beobsich-
tigte u nd do n n d u rchgefü h rte Errichtu n g steuerbeg ü nstigten Woh n ro u ms
noch den übereinstimmenden Löndergesetzen bis zum 31.l2.lg}2 in der
Regel d ie Mog I ich keit, Bef reiu ng von der Gru nderwerbsteuer zu erho lten.
Hierin wurde ollgemein einer der Vorteile des Bouherrenmodells gegen-
über dem Erwerb eines bebouten Grundstücks oder einer fertigen Eiten-
tumswohnung gesehen, beidem eine Befreiung nur moglich wor,wenn es
sich um ein Einfomilien- oder Zweifomilienhous odei eine Eigentums-
wohnung hondelte und innerholb von fünf Johren noch dem Erwerb eine
Eigennutzung erfolgte, und bei dem bei Nichtbefreiung der gesomte

.t
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Koufpreis für Grund und Boden und die Boulichkeiten die Bemessungs-

g ru nd loge fu r die Gru nderwerbsteuer bi ldeten.

Die Proxis der Finqnzverwoltung entsproch bis Mitte 1982 fost durchweg

diesen grunderwerbsteuerlichen Vorstellungen des Bouherrenmodells.

Auch im vorliegenden Foll hot dos Finonzomt F. om 
.l8.2.1982 

vorlöufig

Befreiung uon ä"r. Grunderwerbsteuer erteilt, obwohl ous dem Grund-

stücksko ufuertro g deutlich hervorging, doß o uf dem Gru ndsiÜck von ei ner

Bouherrengemeinschoft Eigentumswohnungen gebout werden sollten

und der Klöger on einer Wohnung Sondereigentum erwerben wollte.

Der Bundesfinonzhof {2. Senot) hot diese bei Bouherrenmodellen geübte

Proxis erstmols in seinem U rteil vom 21.12.1981 ( DB 1982, 16021 verworfen.

Er hot diese Rechtsprechung in weiteren Entscheidungen vom 23.6.1982

{DB 1982, 24431,27.11.1982 (DB 1983,159} und lB.9.l9B5 (DB 1985, 24351

ousgebout. Diese Rechtsprechung beruht ouf der Betrochiungsweise,

dofl die verschiedenen im Bouherrenmodell zu schließenden Vertröge,

insbesondere die Vertröge über den Erwerb von Grund und Boden und

überdie nochfolgende Bebouung des Grundstücks eine rechtliche Einheit

bildeten und doß es den om Bouherrenmodell Beteiligten nur ouf dos

Ergebnis onkomme, eine ferfige lmmobilie zu etwerben. Der Bundes-

finonzhof sieht desholb die Gesomtkosten, die fÜr den Eruerb der lmmo-

bilie oufgewondt werden müssen, ols Bemessungsgrundloge fÜr die

Grunderwerbsteuer on und lößi ouch, wie insbesondere der Beschlufl

vom 18.9.1985 zeigl, Klouseln des Vertrogsgeflechts, die den Anschein

einer ins Gewicht follenden Einflußnohme des ,,Erwerbers im Bouherren-

modell" ouf dos Bougeschehen dorsiellen sollen, ins Leere gehen {vgl.

Schellenberge1 Bericht über die finonzgerichtliche Rechtsprechung zum

Bouherrenmodell, J21986,575 ft s. ouch Lisi in Anmerkung zum BFH-

Beschluß vom 18.9.1985 in WM 1985,2438' Verbole Verselbstöndigung

des Grundstückskoufuertroges, die Vertrogsklouseln Über Einwirkungs-

möglichkeit des Bouherrn loufen leerl.

Der Bu ndesfino nzhof sieht sich mit dieser Rechtsprech u ng in Kontin u iiöt zu

früherer Rechtsprechung ous den Johren 1974,1979 und 
'1980. 

DiesefrÜhe-

ren Entscheidungen hotten iedoch nicht Bouherrenmodelle zum Gegen-

stond, deren Besonderheit u. o. dorin liegt, doß dos VertrclgsbÜndel eine

formolrechtliche Trennung unterschiedlicher Vertröge oufweist und on

den Geschöften verschiedene Vertrogspodner beteiligt sind. Diese

Rechtsprech u n g des Bu ndesfino nzhofs zu r Froge der Gru ndetwerbsteuer

beim Bouherrenmodell erregie großes Aufsehen und löste in den Johren

l9B2 und l9B3 lebhofte Diskussionen ous {u. o. Hein in BB 1982,.l979;Dorn-

feld in DB l9B3,l4l; Pobst in DB 1983, 8491. Die Finonzverwoltungen der

Lönder hoben ouf die Rechisprechung des Bundesfinonzhofs, wie sie sich

in den Urteilen vom2l.12.198l und 23.6.1912dorbot, in unterschiedlicher

Weise reogiert. Wöhrend in Hessen der Hessische Minister der Finonzen

in Erlossen v om 20.12.1982 u nd 20. 6. l9B3 ( DSIR 1983, 514 l o nord n ete, doß

diese Rechtsprechung ouf olle noch offene Fölle ongewondt werden

sollie - siehe den vodiegenden Foll -, ist es demgegenüber in den meisten

Bu ndeslö ndern zu Erl ossen g ekom men, wonoch die Rechtsprech u n g,,o us

Gründen des Vertrouensschutzes" ouf bereits obgeschlossene Grund-

stückskoufuedröge nicht ongewondt und erst ob lnkrofttreten des neuen

Grunderwerbsteuerrechis (1..l.1983) zugrunde gelegt werden sollte
(2. B. Boden-Würltemberg, DB 1982,2669, Boyern, DB 1982, 2445, Nord-
rhein-Westfolen, DB 1983, B5).

Der Senot entnimmt ous der dorgestellten Entwicklung, doD die Beklogte

im Dezemberg l98l keine Verpflichtung hotte, den Klöger ouf Unsicher-

heiten in der Beurteilung der Grunderwerbsteuerfroge hinzuweisen.

Wenn derortige Unsicherheiten für dos Bouherrenmodell ous der bis zu

diesem Zeitpunkt vorliegenden Rechisprechung des Bundesfinonzhofs

ouch zu erkennen woren, so konnte die Beklogte dennoch ihrVerholten on

der von der Finonzverwoltung bis dohin geübten Proxis ousrichten. Auch

der Klöger hot ousgefühfl do0 die Finonanerwoltung keineswegs schon

immer den Stondpunkt vertreien hoben, on dem Anfollen von Grund-

erwerbsteuern führe kein Weg vorbei. Zutreffend hot er bemerkt' ,Wöre
dos die Holiung der Finonzrerwoltung seit ieher und schon immer gewe-

sen, sowöre es den Bouherrenmodellen schwerlich gelungen, eine solche

Populoritöt zu erlongen.' Angesichts des Umstondes, doß in den meisten

Bundeslöndern die Finonzvewoltungen eine Ubergongsregelung,,ous

Gründen des Vertrouensschutzes" für notwendig hielten, vermog der

Senot der Beklogten nicht den Vorwurf einer schuldhoften Pflichverlet-

zung zu mochen. ,,Der Treuhönder hqt nicht fÜr eine nochtrögliche Ande-

rung der Verwoltungsprqxis einzustehen, die fÜr ihn unvorhersehbor woy''
(so Koeble, Fesischrift für Korbion, S. 223 mit Hinweis ouf BGH vom

27.11.1983in Gl7/84:WM l9B3,13BZ: BB 1984,93: NJW 1984.

lm übrigen ist der Senot der Auffossung, do0 der Klöger ouch donn dem

Bouherrenmodell beigetreten wöre, wenn die Beklogie dorouf hinge-

wiesen hötte, do0 die stöndig geübte finonzomtliche Proxis nicht durch

ein höchstrichterliches U rtei I o bgesichert wo r. Der Klöger hot anro r vorge-

trogen, er sei in erster Linie wegen der Grunderwerbsteuerlreiheit und der

Rückvergütung der in den Herstellungskosten entholtenen Mehrwert-

steuer (,,Meh rwertsteueropiion"l dem Bo u herren model l beigetreten; oh ne

die Zusoge der Grundewerbsieuerlreiheit hötte er sich nicht in der
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Koufpreis für Grund und Boden und die Boulichkeiten die Bemessungs-
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stücksko ufuertro g deutlich hervorging, doß o uf dem Gru ndsiÜck von ei ner
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geschehenen Weise engogiefl die Behouptung der Beklogtenseite, er
hobe wegen Vodeilen im einkommensteuerlichen Bereich on dem Bou-
herrenmodell teilgenommen, sei obwegig. Der Senot hölt diesen Vortrog
für wenig überzeugend, wobei er nicht verkennt, doß die Beklogte bei
Verletzung einerAufklörungspflichtfürdie Nichtkousolitöt beweispflichtig
wöre (stöndige Rechtsprechung, ous iüngster Zeit BGH vom 19..l1.1987 in
WM l9BZ 1456) Es erscheint dem Senot bei derWürdigung der Kousoli-
tötsfroge im Rohmen des9287 zPO wesentlich wohrscheinlicher, doß der
Klöger sich von der Beteiligung om Bouherrenmodell nicht durch einen
Hinweis ouf eine gewisse Unsicherheit bezüglich der Grunderwerb-
steuerfreiheit hotte o bho lten lossen.

Dorüber hinous ist ins Auge zu fossen, dofl der Klöger beiVorliegen eines
Verschuldens beiVertrogsschluß nur Ersotz des negofiven Interesses ver-
longen könnte. Er hötte nur einen Anspruch, so gestellt zu werden, wie er
stünde, wenn er sich on dem Bouherrenmodell nicht beteiligt hötte. Dos
Begehren des Klögers löuft iedoch dorouf hinous, doD er dos positive
lnteresse, nömlich Schodenersotz wegen Nichterfüllung einer vermeint-
lichen Goroniiezusoge verlongt. Ein Rückobwicklungsverlongen hot
er nicht gestellt. Soweit er sich ouf eine Entscheidung des BGH vom
25.5.1977 TBGHZ 69,53 t56 ffl:WM 1977,999: NJW 1977,15361+l

beruft - in gleichem Sinn ouch die spötere BGH-Rechtsprechung, [üngst
BGH vom 16.11.1987 in WM 1987,1466 - geht seine Argumentotion fehl.
Noch dieser Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kommt im Folle
einer Hoftung ous Verschulden beiVerlrogsschluß donn, wenn ein Köufer
om Vertrog festhölt, ols ersotlöhiger Schoden ouch derienige Betrog in
Betrocht, um den der Erwerber den Gegenstond zu teuer erworben hot.
Der Erwerber erhö lt do n n den Minderwert des Ko ufgegensto ndes ersetzt.
lm vorliegenden Foll stellt der Anfoll von Grunderwerbsteuer iedoch kei-
nen Mindewert des erworbenen Wohnungseigentums dor, ouch wenn
dieser Erwerb dodurch im Ergebnis teurer wird. Die steuerliche Folge
knüpft vielmehr - wenn ouch unerwortet - on den Erwerb der nicht ols
mindewertig beonsiondeten Eigentumswohnung on.

,Anmerkung:

Zu den Aufgoben eines Treuhönders im Bouherrenmodellveweisen wir
ouf die Entscheidung des BGH vom 19.11.1987,G1 l9BB,55 m.w.H. und ouf
dos Urteil des OLG Köln vom 6.11.1987, Gl l9BB,4l m.w.H.

Zur Belehrungspflicht des Treuhönders über Risiken der geplonten Steuer-
konzeption finden sich interessonte Hinweise ouch in dem Urteildes OLG
Mü nchen vom 23. 4.1986, G I 1987,135, rechtskröftig noch N ichto n n o h me
der Revision durch BGH-Beschluß vom 8.12.1986.

Die Beklogte hotsich durch diese Klouselnichtdovon freigezeichnet, ihre
Pflichten ols Treuhönderin sorgföltig zu erfullen (BGH vom 30.l0.l9BZ in
DB l9BB, 176l.Do keine Hoftungsfreistellungsklousel vorliegt, erübrigt sich
ouch die Prüfung einer solchen Klousel on den Moßstöben des Gesetzes
über Al lgemeine Geschöftsbedingungen.

Die Beklogte hotte ols Treuhönderin im Bouherrenmodell gegenüber ihren
Treugebern, den Bouherren, Berotungs-, Prüfungs- und Aufklörungs-
pflichten, die sich in gewissem Rohmen ouch ouf Ji" Frog" der verw:rrk-
lichung des steuerlichen Konzepts des Bouherrenmodells erstreckten,
zumo I die Beklogte o ls Steuerberotungsgesellschoft zu einer sochgerech-
ten Beurteilung in der Loge wor (s. hierzu u.o.: Koeble,zur Hoftung des
Treuhönders bei Boumodellen, in Festschriftfür Korbion il986), S.2]5 ff, inr-
bes. S. 219 und 5.223, und ous iüngster Zeit, Kürschner, Eigenverontwort-
lichkeit des Bouherrn und Hoftung des Treuhönders im Bouherrenmodell,
zfBR l9BB, 2 ff lnl. Der Klöger meint in diesem Zusommenhong, die
Beklogte hötte ihn beiderVereinborung seiner Beteiligung om BouhÄrren-
modell do ro uf h inweisen m üssen, do0 i ie Gru nde*obÄr"rfreiheit, von
der sowohl der Prospekt sproch ols ouch die lnvestitionsrechnung ous-
ging, nicht sicher sei.

Der Senot isi iedoch der Auffossung, doß sich ous dem Unterlossen eines
derortigen Hinweises keine Verpflichtung der Beklogten zum Schoden-
ersotz ous dem Gesichtspunkt des Verschuldens bei Vertrogsschlu0 oder
der positiven Vertrogsverletzung ergibt. Hierzv ist im einzelnen zu sogeh:
Bo uherren modelle erschienen, vor ollem in der Form des,,Kölner Moaet tsl
Anfong der siebziger Johre ouf dem Bousektor und erfreuten sich bold
großer Verbreitung und Beliebtheit bei personen, die - wie der Klöger -
ein hohes Einkommen zu versteuern hotten. Sie boten die Aussichfeine
lm mobil ie u nter I no nspruch no h me ein kom mensteuerl icher, u msotzsteuer-
licher und grunderwerbsteuerlicher Vorteile zu erwerben. Der grund-
ewerbsteuerliche Vorteil wurde dorin gesehen, doß der besteuärbore
Totbestond sich ouf den Erwerb des bloßen unbebouten Grundstücks
erstrecken sollte. lnsoweit bestond zudem im Hinblick ouf die beobsich-
tigte u nd do n n d u rchgefü h rte Errichtu n g steuerbeg ü nstigten Woh n ro u ms
noch den übereinstimmenden Löndergesetzen bis zum 31.l2.lg}2 in der
Regel d ie Mog I ich keit, Bef reiu ng von der Gru nderwerbsteuer zu erho lten.
Hierin wurde ollgemein einer der Vorteile des Bouherrenmodells gegen-
über dem Erwerb eines bebouten Grundstücks oder einer fertigen Eiten-
tumswohnung gesehen, beidem eine Befreiung nur moglich wor,wenn es
sich um ein Einfomilien- oder Zweifomilienhous odei eine Eigentums-
wohnung hondelte und innerholb von fünf Johren noch dem Erwerb eine
Eigennutzung erfolgte, und bei dem bei Nichtbefreiung der gesomte
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Hoftung des Treuhönders
- Rechtsprech ungsönderu ng

zu r G ru n derwerbssteuerf rei heii

- Anmerkung
(OLG Fronkfurt Ur1.v. 27.1.1988 - 21U 201/86,

WM l9BB, 632: NJW RR l9BB,618)

Grundlegend für die Froge, ob Versicherungsschutz ous der Steuerbero-

terhoftpflichtpolice fürTreuhondtAtigkeiten des Steuerberoters besteht, ist

dos Urteil des OLG München vom 30.1.1987 Gl 1988,66, rechtskröftig

noch Nichtonnohme der Revision durch BGH-Beschluß vom 25.11.1987.

Leitsotz:

Ein Treuhönder im Bouherrenmodell, der im Johre 1981 gegenÜber der in

einem Prospekt ongekündigten Grunderwerbsteuerfreiheit fur den

Erwerb einer Eigeniumswohnung im Hinblick ouf die Proxis der Finonz-

verwoltung keine Zweifel zum Ausdruck brochie, hoftet einem Teilnehmer

om Bouherrenmodell nicht ous Verschulden beiVertrogsschluß, wenn dos

Finonzomt im Johre 1985 oufgrund der forteniwickelten Rechtsprechung

des Bundesfinonzhofs Grunderwerbsteuer fÜr den gesomten Herstel-

lungsoufwond der Eigentumswohnung verlongt.

Leitsötze (d.Verf.l'

I . Die Klousel im Treuhondvedrog, wonoch derTreuhönderfÜr den Eintritt

der ongestrebten steuerlichen Folgen keine Hoftung Übernehmen

könne, stellt keine Hoftungsfreizeichnung fÜr den Foll der Verletzung

von Treuhönderpflichten dor. Die Klousel stellt lediglich klor, do0 eine

Gorontie für den Einiritt der Steuerfolgen nicht möglich ist.

2. Der Treugeber hötte sich durch einen Hinweis ouf eine gewisse Un-

sicherheit bezü g lich der Gru nderwerbsteuerf rei heit n och Auffossu n g

des Senots ouch nicht dovon obholten lossen, eine Beteiligung om

Bouherrenmodell zu zeichnen.

3. \ur Dorlegung des Anspruchs ouf Ersotz des negotiven lnteresses:

Rückobwicklungsbegehren oder Ersotz des Minderwertes des Kouf-

gegenstondes.

Aus den Gründen:

Ein Schodenersotzonspruch des Klögers ist ouch nicht schon desholb zu

verneinen, weil der Treuhondvertrog eine Klousel enthölt, wonoch der

Treuhönder für den Eintritt der ongestrebten steuerlichen Folgen keine

Hoftung übernehmen könne. Hiermit wurde nur ousdrücklich klorgestelli,

doß die Beklogie zu einer GorontieÜbernohme nichi bereit wor, fÜr die

sich im Text des Treuhondvertrogs ouch keine Anholtspunkte fonden.

Hoftung des Steuerberolers
- Auftrog zur Beontrogung der lnvesiitionszuloge
(LG Arnsberg Ur1.v. 2.5.1988 - 5 S 260/87l

Leitsqtz (d.Verf.)'

Der Sieuerberoter ist zur Beonirogung einer lnvestitionszuloge nur donn

verpflichtet, wenn er hierzu einen ousdrücklichen Auftrog erhölt.

Aus den Gründen:

Gegenüber dem ouch in der Höhe unstreiiigen Honororonspruch des

Klögers steht dem Beklogten kein Schodenersotzonspruch ous dem

Steuerberotungsvertrog zu, den die Porteien obgeschlossen hotten.

lm Rohmen dervon dem Beklogten gewünschten lnvestitionszuloge hötte

der Klöger nur oufgrund eines ousdrücklichen Auftroges tötig zu werden

brouchen.

Die Beontrogung einer lnvestiiionszuloge gehört nicht zu den typischen

Steuerberoiungstöiigkeiien ous $ I Abs. I Nr. I StBerG. Noch dieser Vor-

schrift umfoßt die Hilfeleisiung in Steuersochen u. o. die Hilfe in Angele-

genheiten, die durch Bundesrecht geregelte Steuern und VergÜiungen

betreffen, soweit diese durch Bundes- oder Londesfinonzbehörden ver-

woltet werden. Die lnvestitionszuloge isi ober keine VergÜtung im Sinne

dieser Vorschrift. Vergütungsonsprüche beziehen sich in der Regel ouf

die Rückgewöhr von enirichteten Abgoben, in iedem Foll setzen sie ein

Abgobenschuldverhöltnis vorous, ous dem sie entstonden sind. Doron

fehlt es bei der lnvestiiionszuloge. Diese ist ihrer Rechtsnotur noch eine

Su bvention (vg l. Bu ndesverwo ltu n gsgericht NJW 85, 19721.

Auch ous Ziller 5 des $ I Abs. I StBerG ergibt sich nichts onderes. Zwor ist

donoch dos Sieuerberotungsgesetz ouch onzuwenden ouf die Hilfe-

leistung in sonstigen von Bundesfinonzbehörden oder Londesfinonz-

behörden verwolteten Angelegenheiten, soweit für diese durch Bundes-

oder Londesgesetz der Finonzrechtsweg eröffnet ist. Bei der Froge der
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lnvestitionszuloge sind [edoch vom Grunde herzwei Rechfswege eröffnet.
Soweit es um die Bescheinigung der Wirtschoftsbehörde über die
Gewö h ru n g von I nvestitionszu lo gen geht, ist der Verwo ltu n gsrechtsweg
gegeben, wenn die Bescheinigung versogt wird. Andererseits ist der
Finonzrechtsweg gegeben, wenn es um die Wirksomkeit von Verwol-
tungsokten der Finonzbehorde geht.

Auch ous dieser doppelten Regelung herous loDt sich kein Anspruch des
Beklogten ouf ein Tötigwerden des Klögers ouch ohne einen besonderen
Auftrog herleiten.

Doß er dem Klöger einen besonderen Auftrog erteilt hot, hot der Beklogte
nicht bewiesen. Der Klöger hoi zwor onloDlich seiner Porteivernehmung
eingeröumt, doß über die lnvestitionszuloge gesprochen worden sei.
Anholtspunkte dofur doß der Beklogte dem Klögerden konkreten Auftrog
erteilt hot, totsöchlich in dieser Richtung fur ihn tötig zu werden, ergeben
sich iedoch nicht. Der Beklogte ist noch einem unverbindlichen Gespröch
ü ber d ie I nvestitionszu lo g e n icht weiter tötig geworden, insbesondere hot
er den Klöger nicht erneut ouf den von ihm beobsichtigten Antrog zur
lnvesiitionszuloge hingewiesen. Do es für den Beklogten iedoch erkenn-
bor ouf die Gewöhrung einer Beihilfe onkom, hötte es nohegelegen, doß
er sich intensiv um den Antrog gekümmert hötte.

Die Beeidigung des Klögers onloßlich seiner Porteivernehmung konnte
unterbleiben, do ouch seine uneidliche Bekundung ousreicht, um der
Kommer die Grundloge für ihre Entscheidung zu geben (vgl. Boumboch/
Louterboch ,9452,1]r.

Auch oufgrund sonstiger Umstönde ist der Klöger nichtverpflichtet gewe-
sen, fürden Beklogten ohneAuffrog tötig zu werden. Als solche Umstönde
kommen lediglich die longiöhrige Steuerberoiertötigkeit für den Beklog-
ten in Betrocht sowie der Umsiond, doD der Klöger bereits im Johre l9B2
eine lnvestiiionszuloge für den Beklogien beonirogt hot. Aber ouch wenn
diese Tötigkeiten berücksichiigt werden, gehört die Tetigkeit bei der
lnvestitionszuloge nicht zu dem Berufsbild des Steuerberoters, so do0 in

iedem Foll ein besondererAuftrog erforderlich gewesen wöre. lnsoweit isi
der Beklogie ober letztendlich beweisföllig geblieben.

'l

Gewinne keine Nochzohlungen follig geworden wören, es vielmehr bei
den ursprünglich - vor der Betriebsprüfung - festgesetzren Steuern ver-
blieben wöre.

Gerode dos hot oberdie Klögerin behouptet. sie hot nömlich erklort, doß
sie mii den vernichteten Unterlogen - olso ohne die Pflichverstöße des
Beklogten - die Richtigkeit der vom Beklogien bilonzierten Einnohme
hötte nochweisen können. Als Folge dovon hötte sie - so fuhrt sie weiter
ous - die Kolkulotionsdifferenzen oufklören können, insbesondere die
Höhe des sogenonnten Eigenverbrouchs. Die weiter vom Betriebsprüfer
beonstondeten Punkte - Herkunft eines Festgeldguthobens, Geschöfts-
führerdorlehen - hötte sie sowieso oufklören können. Beidiesem hypothe-
tischen Geschehensoblouf, so behouptet die Klögerin, wöre iede
Zuschötzung des Finonzomtes unterblieben (Beweis: Zeugnis Rechts-
onwolt R., Sochbeorbeiter B.; wohl ouch' Zeugnis des Betriebsprüfers S.).

Diese Dorlegungen der Klögerin sind desholb ousreichend, weil sie sich -
und zwor ols Folge der Pflichtverstöße des Beklogten - in Dorlegungs- und
Beweisnot befindet. Noch der Vernichtung wichtiger Buchungsunterlo-
gen liegt die Schwierigkeii ouf der Hond, die Behouptung des Beklogten
ouszuröumen, wonoch die Klogerin ouDerholb dervon ihm, dem Beklog-
ten, verbuchten Einnohmen weitere Einnohmen gehobt hoben soll (im
Klortexi' ,,schworze" Einnohmen). Der Beklogte dürFte desholb geholten
sein, seinerseits die Anholtspunkte dorzutun und unter Beweis zu stellen,
die ihn zu seiner Behoupiung von zusöizlichen,,Schworzeinnohmen" der
Klögerin veronlossen.

Es kommt hinzu, doß in der Beweissituotion der Klögerin die Froge zu
prüfen ist, ob ihre Dorlegungs- und Beweislost nicht mit Rücksicht ouf die
Pflichverstöße des Beklogten zu erleichtern ist (entsprechende Anwen-
dung von 9444 ZPO; vgl. ouch BGH Urt.v. 3.12.1976 - Vl ZR 183/76 -,
8GH272,132: MDR l9z8, l0l5). Lerzrlich bleibt ouch die Mogrichkeir
einer Schodenschötzu ng ß287 ZPOI zu erwögen.
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hondelt. lnfolgedessen hötte der Beklogte ouch von seinem Stondpunkt

ous ieden Anloß gehobt, die ihm übergebenen, töglichen Unterlogen

fur die Kossenführung ouf ieden Foll - zu Nochweiszwecken gegenÜber

dem Finonzomt - oufzubewohren (Togesendsummenbons, Bon-BÜcher,

Abrech n u ngen des Geschöftsf üh rersl.

Ein (schuldhofter) Berotungsfehler des Beklogten liegt weiterhin dorin,

doß er die Klogerin nichi veronloßt hot, die Unterlogen Über die Aus-

gongsrechnungen {deren Durchschlöge) und dos Bon-Buch Über den

,rEigenverbrouch// o u{zu bewo h ren.

Die Klögerin hot hierzu vorgebrocht, doß sie die Durchschriften der Aus-

gongsrechnungen und die Belege über den Eigenverbrouch (Bon-Buch)

dem Beklogten,,zurVerfügung ongeboten" hobe, dofi der Beklogte diese

Aufzeichnungen iedoch nicht hobe hoben wollen. Dos hobe er domit

begründet, doß erdiese Unterlogen nicht benötige; do ohnehin 800/o des

Umsotzes über Kreditkorten obgewickeli werde, hobe er genÜgend

Zusotzbelege. Diese Dorstellung der Klögerin hot der Beklogte nicht ous-

drücklich bestritten, sie istfolglich ols zugestonden onzusehen ($ l3B Abs.3

ZPO\.

Aus der oben bereits geschilderten betrieblichen Eigenort des von der

Klögerin betriebenen Geschöftes ergibt sich ohne weiteres, doß es zu

Nochweiszwecken gegenüber dem Finonzomt unbedingi erforderlich

wor, ouch die Unterlogen über den borgeldlosen Verkouf (Ausgongs-

rechnungen) und den sogenonnten Eigenverbrouch (schwund und

kosten I ose Getrö n keo bgo be) u n bed i n gi o ufzu bewo h ren. Es wo r nö m I ich

von vornherein obzusehen, doß eine finonzomtliche BetriebsprÜfung sich

mit besonderer Strenge gerode mit den Unterlogen zu dieser Art des

,Verbrouches" von eingekouften Woren befossen wÜrde, und zwor mit

Rücksicht ouf die hier ouf der Hond liegenden Monipulotionsmöglich-

keiten.

Wenn der Beklogte in dieserSituotion - ouch unoufgefordert- die Kloge-

rin nicht zu einer Aufbewohrung der erwöhnten Verbrouchsunierlogen

ongeholten hot, donn liegt dorin ein (vorwerfborerl Sorgfolisverstoß.

Hinsichtlich des Schodeneintritts geht dos Londgericht zu Unrecht dovon

ous, doß dieservon der Klögerin nicht hinreichend dorgelegiworden sei.

Dieser Fehler hot donn des weiteren dozu gefuhrt, do0 dos Londgericht

von einer gebotenen Beweisoufnohme obgesehen hot.

Dos Londgericht hot zutreffend dorou{ hingewiesen, doß ein durch

Steuernochzo h I u ngen totsöch I ich eingeiretener Schoden n ur do n n vor-

liegt, wenn bei ordnungsgemößer Versteuerung der wirklich erzielten

Hoftung des Steuerberolers
- Buchführungsmondot

- Verwerfen der Buchführung
(LG Berlin Urt.v.2.12.1987 - 30 0 214/B7l

Leitsötze (d.Verf.),

I . Stel lt die Betriebsprüfu ng Mö n gel in der Buchfü h ru ng fest und kom mt es

desholb zu Schötzungen, so hoi der Mondont dorzulegen, welchen

lnholt der dem Steuerberoier erleilte Auftrog hotte und ob die Mangel
dem Vero ntworlu n gsbereich des Steuerberoters zu g eord n et werden

können.

2. Der Auftrog zur Hilfeleistung bei der Erstellung einer ordnungsge-

mößen Buchführung beinholtet nicht die Aufgoben, die einem fest

ongestellten Buchholter obliegen.

Zum Sochverholt:

Bei einer Beiriebsprüfung wurden Möngel der Buchführung festgestellt.

Der Buchführung wurde die Beweiskroft obgesprochen und eine Schat-

zung der Besteuerungsgrundlogen vorgenommen. Der Mondont ist der

Auffossung, der Steuerberoter sei für den Zustond derverworfenen Buch-

holtung verontworllich. Dos Kossenbuch sei nicht ordnungsgemö0 obge-

stimmt worden. lnventuren seien nicht ordnungsgemö$ erstellt worden.

Aus den Gründen:

Dos Vorbringen der Klöger in der Klogeschrift sowie in dem Schriftsotz

vom29.9.1987 reicht nichi ous, die Kloge schlüssig zu begründen. Hierzu

gehört, worouf bereits durch die Verfugung des Vorsitzenden vom

23.9.1987 h i n gewiesen worden ist, zu nö chst d ie Do rleg u n g d es vertro gs-

widrigen und schödigenden Verholtens der Beklogten. Dozu hötte

zunöchst unter Beweisontritt geschildert werden müssen, welchen lnholt

im einzelnen der der Beklogten erteilte Auftrog gehobt hoi und wie sich

die Beziehungen der Porleien konkret gestoltet hoben.

Der lnholt des einem selbstöndigen Steuerberoter erteilten Auftroges

beinholtet nicht die Aufgoben, die einem fest ongestellten Buchholter

obliegen. Letzterer hot gewöhnlich sömtliche Vorgönge zu beorbeiien,

welche die Buchholiung beireffen. Ein Steuerberoter bout dogegen ouf

Vorqrbeiten - Grundoufzeichnungen - des Auftroggebers ouf und erle-

digt on Hond dieser seine Buchführungstötigkeit. ln welchem Umfong er

dobei den Auftroggeber enilosiet, höngt von den geiroffenen Vereinbo-

rungen ob. lm vorliegenden Foll hötte doher im einzelnen ousgeführt

\48
157



Gerling lnformotionen fürwirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl 8/88 Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl 8/88

werden müssen, wos die Porteien seinerzeitvereinbort hoben und wie die
Beziehungen gestoltetworden sind, z. B. ob vereinbortworden ist, doß die
Buchführungsorbeiten der Klöger regelmößig überwocht werden und
do0 diese zu diesem Zweckdie Unterlogen in monotlichen oder löngeren
Abstönden regelmößig obliefern sollten. Gewisse Anholtspunkte konn
ouch die Art und Weise derVergütung bieten. Mongels [eglichen konkre-
ten Vorbringens lößt sich im vorliegenden Foll nicht obgrenzen, welche
Tötigkeiten die KlAger zu verrichten hotten und wos in dos Aufgoben-
gebiet der Beklogten fiel.

Die vom Finonzomt festgestellien Möngel betreffen zunöchst die Kossen-
führung. Diese oblog ober in iedem Foll den Klögern. Ferner wurden
fehlende lnventuren per 31.12.1979 und 31.12.1981 beonstondet. Auch
deren Erstellung ist eine Aufgo be, die nu r von dem Auftroggeber erbrocht
werden konn. Ein Sieuerberoter konn ollenfolls ouf der Grundloge vor-
ho ndener o usreichender Aufzeich n u n gen Rei nsch riften fedigen. H ierzu ist

er o ber n u r verpf I ichtet, wen n er dies o usd rückl ich ü berno m men hot. Diese
Froge konn im übrigen dohingestellt bleiben, denn dos Finonzomi stellt
ousdrücklich fest, doß nicht einmol per 31.12.1980, für den eine lnventur-
reinschrift vorlog, ousreichende Uroufzeichnungen vorhonden woren.
Hinsichtlich der loufenden Erfossung der Krediigeschöfte hot dos Finonz-

omt seine Beonstondungen ousdrücklich dorouf gestützt, doß die Schul-
den on Hond von Grundoufzeichnungen in ihrer Entsiehung und in ihrer
Abwicklung nicht verfolgt werden können. Diese Grundoufzeichnungen
woren von den Klögern zu fedigen. Die weitere Beonstondung der Ein-

logen und Entnohmen beruht ebenfolls ouf Vorgöngen, die den Klögern
onzulosten sind, do diese die entsprechenden Kossenbewegungen
infolge unzureichender Belegoufbewohrung nicht eingetrogen hoben.
Die Beonstondungen des Finonzomts richteten sich donoch im weseni-
lichen gegen die Totigkeit, die von den Klögern zu leisten wöre.

lm vorliegenden Foll kommt noch hinzu, doß es ouch zurSchodenhöhe on
den erforderlichen Ausführungen fehlt.

lnsbesondere loßt sich die Feststellung, doß die von dem Finonzomt fest-
gesetzte Steuernochforderung ouf der Verletzung von Pflichten beruht,
welche die Beklogte wohzunehmen hotte, nicht treffen. Hierfür hötten
zunöchst die Steuerbescheide vorgelegt und erlöutert werden müssen.

Die U nierlogen konnten ober nicht ein mo I in der mündlichen Verho ndlung
ouf ousdrückliche Aufforderung überreicht werden. Doher ist es unmög-
lich nochzuprüfen, in welchem Umfong die Festsetzung von Nochzohlun-
gen totsöchlich ouf dem vom Finonzomtzuletzt nur noch geltend gemoch-
ten U nsicherheitszusch lo g beru ht. Für lg79 ist do ro uf verzichtet worden. ln

I

.,

fehlenden Hinweis dorouf, doß die spöter von der Klögerin vernichteten
U nterlogen ( Durchschriften derAusgo ngsrechn u ngen u nd Bon-Buch ü ber
den Eigenverbrouchl ous Nochweisgründen oufzubewohren seien.
Beide Vorwürfe sind stichholtig.

Hinsichtlich des ersten Vorwurfes - Vernichtung von Kossenbelegen - ist
der Beklogte dovon ousgegongen, doß dos Finonzomt dos von ihm, dem
Beklogten, gefuhrte Kosssenbuch ols ousreichende Einnohmeoufzeich-
nung gelten lossen würde, und anror ouch noch Vernichtung der
Ursprungsoufzeichnungen. Er hot in diesem Zusommenhong ouf die
Rechtsprechung des Bundesfinonzhofes verwiesen, wonoch die Aufbe-
wohrung von Einnohmeursprungsoufzeichnungen bei Führung eines
Kossenbuches nicht erforderlich sein soll.

Diese - ouch ietzt noch vom Beklogten eingenommene - Auffossung
begründet einen vorwerfboren (schuldhoftenl Pflichversioß. Die Hond-
lungsweise des Beklogten ist nömlich nicht mit den Föllen vergleichbor, in
welchen den Bundesfinonzhof die Vernichtung von Kossenbelegen für
unschödlich geholten hot. Der Bundesfinonzhof hot lediglich ousgespro-
chen, doß die Aufbewohrung von Einnohmeursprungsoufzeichnungen
donn nicht erfordedich sei, wenn deren lnholt unmittelbor noch Aus-
zöhlung der Togeskosse in dos in Form oneinondergereihter Toges-
kossenberichte gefuhrte Kossenbuch übertrogen wird (Zitot ous dem
u d. v. 13. 7.1971, BSIBI l9zl ll, S. 729, 730 ; vgl. weiier: u n. v. 7.7.1g77, BSIBI
197 B ll,S. 302 309). Entscheidend ko m es dem Bu ndesfino nzhof do bei o uf
die tagliche und unmittelbore Kossenbuchführung on. Dos mit töglichem
Abschluß gefuhrte Kossenbuch tritt - onders ousgedrückt - mit Rücksicht
ouf die Unmittelborkeit seiner Führung on die Stelle der zuvor - vorberei-
tend - gemochten Aufzeichnungen (2. B. Kossenbonsl.

Hier liegt der Foll iedoch onders. Es sind keine unmittelboren Ubertrogun-
gen des ieweiligen Togesergebnisses in dos gefuhrte Kossenbuch erfolgt.
Die Kossenbelege sind vielmehr (vollsiöndigl oufbewohrt worden, bis sie
dem Beklogten - monotlich - übergeben und von ihm ins Kossenbuch ein-
getrogen wurden. Diese Hondhobung ist den vom Bundesfinonzhof ent-
schiedenen Fellen nicht vergleichbor; es fehlt die - zum Ausschluß von
Mo n ipu lotionsm ög lich keiten geforderte - tögliche Kossenf ü h ru n g.

Es kommt hinzu, do0 die Eigenort des von der Klögerin geführten Gost-
stötienbetriebes den Beklogten hinsichtlich der Einnohmenochweise zu
besonderer Sorgfo lt hötte vero n lossen m üssen. Gostwirtschoffsbeiriebe
fordern die Aufmerksomkeit der Sieuerbehörden besonders herous, weil
bei ihnen die Unterdrückung von Einnohmen besonders leicht möglich ist.
Dos giltverstörkt, wenn es sich - wie hier- um den Betrieb einer Nochtbor
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Hofiung des Steuerberolers
- Buchführungsouftrog
{oLG Düsseldorf U*.v. 5.5.1988 -18 U 289/B7l

Leitsötze:

l. Hot ein Gostwirt einen Steuerberoter mit der BuchfÜhrung beouftrogt,

so verletzt der Steuerberoter seine Pflichten, wenn er

o) die Togessummenbons der Registrierkosse noch der in monotlichen

Abstö n den erfol gend en Verbuch u n g vern ichtet,

b) den Gostwirt nicht ouf die Notwendigkeit der Aufbewohrung der

Bon-Bücher, töglichen Abrechnungen, Durchschriften der Aus-

gongsrechnungen und Eigenverbrouchsbelege hinweist.

2. llot der Steuerberoter Belege vernichiet, so kommt bei der Schötzung

des Schodens des Mondonten eine entsprechende Anwendung von
g444LPO in Betrocht.

Aus den Gründen:

Dos Rechisverhöltnis zwischen den Porteien ist ols Dienstuerlrog ($611

BGBI zu quolifizieren, nochdem der Beklogte nicht mit der Erstellung von

ieweils einzelnen Arbeitsergebnissen (2. B. Johresobschluß) beouftrogt

worden ist, sondern die Klogerin und stöndig in ollen steuerlichen Ange-

legenheiten unter Einschluß loufender Buchholtungsorbeiien zu beroten

und zu beireuen hotte (Polondf/Pulzo, BGB, 47. Aufl., Einf. vor $61],

Anm.2o).

Positive Vertrogsverletzung liegt vor, wenn der Beklogte die ihm ous dem

Dienstvertro gsverhö ltn is obl ieg en den Berotu n gspf lichten geg en Ü ber der

Klögerin schuldhoft so schlechi erfullt hot, doß der Klögerin dodurch ein

Schoden entstonden ist (vgl., Polondt/Heinrichs, BGB, 47. Aufl. 5276

Anm. ZBo).

Die iotsöchlichen Voroussetzungen für eine schuldhofte Verletzung von

Berotungspflichten durch den Beklogten liegen vor (vom Londgericht

offengelossen).

Die Klögerin leitet ihren P{lichtwidrigkeitsvorwurf gegenÜber dem Be-

klogten - im Kern - ous zwei Vorgöngen ob, Aus der Vernichtung von

Kossenbelegen noch deren Erfossung im Kossenbuch und ous dem

den Johren lgBO bis l9B2 sind die Erlöse um 10.500,- DM bzw.16.000,-

DM bzw. 17.OOO,- DM, insgesomt um 43.500,- DM erhoht worden. Dos

erklört Steuernocherhebungen von 37.941,24 DM nicht. Hinzu kommt

noch, do0 noch den eigenen Ausführungen der Klöger der Steuerberoter

R. die Buchführung derJohre 1979bisl982 vollsiöndig und fehlerfrei Über-

orbeitet hot, und zwor noch den vorhondenen Unterlogen und Belegen.

Geht mon hiervon ous, ist dos bestmögliche Ergebnis {Ür die Klöger erzielt

worden, dos noch den vorhondenen Grundoufzeichnungen der Klöger

und den von ihnen oufbewohrten Belegen mOglich wor. Es spricht nichts

dofür, do{) die Beklogte ein besseres Ergebnis hötte erzielen können.

Hoflung des Steuerberolers
- Bindung der Berotungsoufgobe on

die vorgegebenen Vertröge
(LG Oldenburg Urt.v. 20.5.1988 - 6 O 570/881

Leitsötze (d.Verf.l'

I . Der Steuerberoter isi bei Erledigung seiner Berotungsoufgoben on die

vorhondenen Verfrogsgesioltungen des Mondonten gebunden (hier,

unentgeltliches Woh n recht der Mutter)

2. Liegen keine Anholtspunkte vor, wonoch der unentgeltlich Wohnbe-

rechtigte bereit ist, {ür die Nutzung der Wohnung Miete zu zohlen, so

hot der Steuerbero ler zu einer Vertrogsönderung nicht zu roten.

Aus den Gründen:

Die Kloge ist unbegründet, ohne doß fur diese Beurteilung noch eine

Beweisoufnohme erforderlich wöre. Auch Hinweise zur Ergönzung des

Porteivorbringens erübrigen sich, weil der wesentliche Sochverholi,

soweit er den G ru nd des Klo geo nspruchs betrifft, dem Gericht vol lstö n d i g

unterbreitet worden ist.

Der Klöger konn keinen Schodenersotz vom Beklogten verlongen. Denn

dieser hot sich schon noch dem eigenen Totsochenvortrog des Klögers

keiner Verletzung des Steuerberotungsvertroges schuldig gemocht. Es

mog zugunsten des Klögers unterstelltwerden, doß noch den im Novem-

berlg84 veröffentlichten Grundsötzen des Bundesfinonzministers es fÜr

den Klöger vorteilhoft gewesen wöre, wenn dos unentgeltliche Wohn-

recht seiner Mutter in ein Mietverhöltnis umgewondeltworden wöre, und
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doß diese Moglichkeit durch den Frisioblouf zum 30.9.1985 verloren
gegongen ist. Dozu hötte es, wovon ouch der Klöger ousgeht, einer ech-
ten Anderung des Vertroges vom 30.12.1983 bedurFt, der insbesondere
bezüglich des dort beurkundeien unentgeltlichen Wohnrechts wirklich so
gewollt wor. Der Klöger hot ober unstreitig dem Beklogten iedenfolls
innerholb der Frist nicht mitgeteilt, doD seine Mutter bereii sei, obwei-
chend von der getroffenen Regelung Miete fur die Nutzung ihrer Woh-
nung on den Klöger zv zohlen. Dem steht nicht enigegen, doß in der Ein-
kom mensteuererklö ru n g versucht worden isi, d ie Werbu n gskosten fü r dos
gonze Hous ohne Einschrönkung von der Steuer obzusetzen. Unter die-
sen Umstönden wor der Beklogte nicht verpflichtet, von sich ous zu einer
Vertrogsönderung der beschriebenen Art zv roten.

Der Beklogte hotte qls Steuerberoter von dem Sqchverholt ouszugehen,
wie er sich ihm dorstellte. Donoch wor zwischen dem Klöger und seiner
Mutter bindend vereinbort worden, doß diese in dem ehemols ihr gehö-
renden Hous ein unentgeltliches Wohnrechi ousüben sollte. Eine Ande-
rung dohin, doß die Mutterstofidessen gegen Mietzohlung zum Wohnen
berechtigt sei, wöre von deren Zustimmung obhöngig gewesen. Dorin
unterscheidet sich der vorliegende Foll von einer Sochloge, wo eine
ondere Vertrogsgestoltung im Belieben des Steuerpflichtigen selbst steht
oder sonst oh ne ernsthofte Schwierig keiten mög I ich ist. Fü r den Beklo gten
logen ober keinerlei Anholtspunkte dofür vor, doß die Mutter des Kölers
ihre bessere Rechtsstellung oufgeben und sich mit einem Mietrecht bejnü-
gen wollte, nur domit ihr Sohn Steuern sporen konnte. Der Beklogte hotte
doher gor keinen AnlofJ, Uberlegungen in dieser Richtung onzustellen.
Hötte er dos dennoch geton, so hötte ervor der Gewissensfroge geston-
den, ob er nichi durch einen entsprechenden Hinweis on den Klöger zur
Steuerhinterziehung Vorschub leisten würde. Er hötte donn nömlich
befürchten müssen, doß der Klöger und seine Mutfer nur zum Schein ein
Mietverhöltnis begründen würden, um dem Klöger unrechtmößige Steuer-
vorteile zu verschoffen. Wegen dieser Gefohrwor der Beklogte geholien
zu schweigen. Dos Gericht will hiermit dem Klöger keinesweEs unter-
stellen, doß dieser totsöchlich ein scheingeschöft ongestrebt hobe und
dem Beklogten hobe onsinnen wollen, ihm zu einer ungesetzlichen
Steuerverkürzung behilflich zu sein. Aber ous der Sicht des Beklogten, der
nichts von der Bereiischoft der Mutter zur Mietzohlung und ouch nichts
von deren loufenden Zohlungen schon seit Anfong l9B3 wußte, log es
nohe, dofl ein Hinweis von ihm ouf die Moglichkeit dervertrogsönderung
zu einem Scheingeschöft miflbrouchi werden konnte. Do Steuerberoter
sich im Rchmen der Rechtsordnung holten müssen und nur Rotschlöge für
erloubie steuervorteile geben dürfen, hoben ouch im verhöltnis =, ihr"n
Mondonten die Berotungspflichten ihre Grenzen.

\:

Fürden vodiegenden Foll konn indessen dohingestellt bleiben, ob der Ent-
scheidung BGH Gl 1986,27:WM 86, 2612u folgen ist. Denn ouch noch
dere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist nur dqnn der Zeitpunh
einer Betriebsprüfung für den Veriöhrungsbeginn von Bedeutung, wenn
erst oufgrund der Betriebsprüfung festgestellt wird, ob ein Schoden end-
gültig eingetreten ist oder nochtröglich noch beseitigt werden konn. Diese
Bedeutung hotte im vorliegenden Foll die Betriebsprüfung ous dem Johre
l9B5 nicht. zwor hoi der Klöger lediglich vorgetrogen, doß dos Finonzomt
nicht bereit wor, die früheren Bescheide obzuöndern, nicht vorgetrogen
isi, o us welchen Grü nden eine Abö nderung derfrü heren Bescheide u nter-
blieb. Hierfür kommen iedoch nur zwei Gründe in Betrocht, Entweder
berief sich dos Fino nzo mt o uf den Ablo uf der vieriö h rigen Festsetzu n gsf rist
gemöß $ 169Abs.2 Nr.2 AO, derzum l.l.l9B4 eingetreten wory oder ober
eine Neufestsetzung unterblieb im Hinblick ouf $ lz3 Abs. I Nr. 2 Ao, weil
der offensichtliche Fehler des Beklogten, den sich der Klöger gegenüber
dem Finonzoml zurechnen lossen mußie (Hübschmonn/Hepp/Spitoler,

Anm. 44 b zu $ 173 Aol, den Vorwurf groben verschuldens begründete.
ln beiden Föllen wor die Betriebsprüfung ohne Einfluß ouf den Schoden
des Klögers, der bereitsvorder Betriebsprüfung endgültig geworden wor.

Dos bedeutei, doß der Klögertotsöchlich zu keinem Zeitpunkt in der Loge
woL on sich berechtigteAnsprüche gegen den Beklogien durchzusetzen.
Zunöchst hotfe der Klöger keine Kenntnis von dem Fehler des Beklogten.
Als der Klöger Kenntnis erlongte, wor sein Anspruch bereits veriöhrt.
Dieses - ous der sicht des Klögers möglicherweise unbillige - Ergebnis
erklörtsich iedoch ous dereinhelligen Auffossung, doß die Unkenntnis des
Schodens und domit des Anspruchs den Beginn der Veriöhrungsfrist
grundsötzlich nicht hindert ßGHZ 73, 365 m.w.N.l.

Es besteht ouch kein unveriöhrter sekundörer Schodenersotzonspruch
des Klögers. Zwor entstond der Anspruch des Klögers solonge immer
wieder neu, wie noch dos Vertrogsverhöltnis zum Beklogten fortbestond
und eine Berichtigung des ergongenen folschen Sieuerbescheides noch
moglich wor (BGH Gl B/82: WM 82, 3681. Dos Verrrqgsverhöltnis
erlosch jedoch bereits im Johre 1980, so doß ouch sekundöre Schoden-
ersotzonsprüche im Zeitpunkt der Klogeerhebung veriöhrf woren.

,
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Stichwort- und Entscheidungsverzeichnis

(Heft l- B, l9BB)

wenn etwoige Fehler des Steuerberoters bei einer Außenprüfung oufge-
decktwerden und die Steuerbehörde ous diesem Grund den steuerlichen

Totbestond erneut oufgreift, wirkt sich die mongelhofte Arbeit des Steuer-

beroters für den Mo ndonten nochteilig ous und belostet ihn fühlbor (BGH

o.o.O., 362). Diese Grundsöize hot der Bundesgerichtshof zunöchst nicht

ongewendet ouf die Fölle, in denen infolge der fehlerhoften Sieuer-

erklörung bereits bei der vorlöufigen Festsetzung der Einkommenssteuer

eine vermeidbore steuerliche Mehrbelostung entstonden ist und die
Außenprüfung etwo nichi den Schoden herbeige{üh4 sondern ihn teil-

weise beseitigt hot (BGH Gl B/82: WM 82,367,368r WM 1982,9621.

Diese Auffossung hot der Bundesgerichtshof ollerdings oufgegeben
(BGH Gl 1986, 27 :WM1986,2611. Auch wenn im Folle der Betriebs-

prüfung erst mit deren Abschluß feststeht, ob es bei einer vermeidboren
Steuermehrbelostung bleibt, sei erst donn der Schoden entstonden im

Sinne von $68 Steuerberotungsgesetz. Ob nömlich ols Ergebnis einer
Betriebsprüfung die Steuerbelostung endgültig herouf- oder ober end-
gültig herobgesetztwird, seifür die Froge der Endgültigkeit des Schodens

gleichgültig. ln beiden Föllen ergöbe sich erst ous der endgültigen Fest-

setzung der Sieuerbelostung oufgrund der Prüfung, doß und welche
Fehler des Steuerberoters zur (erstmoligen oder verbliebenenl vermeid-

boren Steuermehrbelostung gefuhrt hoben (BGH o.o.O., 2631.

DerSenot ist im Zweifel, ob dieser letztgenonnten Auffossung zu folgen ist.

Wenn nömlich oufgrund eines Fehlers des Steuerberoters der Steuer-

bescheid bestondskröftig wird, mit dem eine moteriell ungerechtfertigte
Steuermehrbelostung des Steuerpflichtigen festgesetzt wird, so durlte

bereiis zu diesem Zeitpunkt der Schoden des Steuerpflichtigen im Sinne

des $ 68 StBerG entstonden sein. Denn ein Schoden ist immer donn gege-

ben, wenn sich die Vermögensloge des Geschödigten infolge des schödi-

genden Ereignisses verschlechtert hot (BGHZ 73,365lr. Die Vermögens-

loge des Steuerpflichtigen hot sich ober ollemol dqnn verschlechtert, wenn
erden - moteriell ungerechtfertigten - Steuermehrbetrog gezohlt hot. Die

bloDe Moglichkeit, doß durch eine spötere Betriebsprüfung der Schoden
festgestellt wird und entweder die zuviel gezohlten Betröge zurück-

ersiottet werden - wodurch der Schoden, obgesehen von weiteren Zins-

schöden, nochtröglich entfiele - oder ober festgestellt wird, doß der
Steuerbescheid nicht mehr rückgöngig gemochtwerden konn -wodurch
der Schoden endgültig würde - konn keinen Einfluß ouf die Totsoche

hoben, dqß der Schoden bereits iedenfolls mit Zohlung des überhöhten

Steuerbetroges für den Steuerpflichtigen entstonden wo1 zumol es völlig

u n g ewiD ist, wo n n ü berho u pt ei ne Betriebsprüf u n g d u rch gef ü h rt wi rd u nd

zu welchem Ergebnis sie fuhrt (BGHZ 73,367lr.

Abtretung
- des Steuererstotiungsonspruchs
: geschöftsmößige - 546,4 AO
: Vorousobtretung, 5 3 AGBG

,Allgemeine Geschöftsbedin gungen

- Abtretung v. Erstoftungsonsprüchen

- Hoftungshöchslsumme DM 
,l00.000

- Verjöhrungsfrist
: bei Treuhondvertrog, 1 Johr

Anlogeberolung

- Prüfung des Grundstückswerts

- wirtschoftliche Risiken

- Prognosen

Antrog
- lnvestitionszuloge

Anwoltsvertrog
- Ende des -
Bouherrenmodell
- Aufgobengebiet des Treuhönders

- Beteiligung irotz steuerlicher Risiken

- obiektbezogener StB
: Abgrenzung zum persönlichen StB

- Schodenersotz, negotives lnieresse

Belehrungspflicht d. StB/Wp/RA
- fehlende Belehrungsbedürfiigkeit
: über Ausgleichsonspruch, S 89 b HGB
: Kenntnis d. Steueroufhebungsbescheides

- Douermondot und Einzelouskünfte

- Mondotsübernohme/Tod des Sozius

Berichtigung, gl73 1,2 AO
- grobes Verschulden
: Belegverlust
: Krisensituotion
: des Mondonten

- Zurechnung des Beroter-Verschuldens
: Miiorbeiter-Kontrolle

Beschlognohmeverbot $ 9Z StPO

- Buchholtungsunterlogen
- Johresobschluß

Beweislosl

- Buchungsfehler

- Kousolitöt
: z. Pflichtverleizung und Schoden

- Rückgobe von Mondontenunterlogen
- Schoden
: Aussichten d. Vorprozesses
: Belegvernichtung d. SiB
: Schötzungsschoden

- für Verhondlungsergebnis

Buchführungsouftrog

- Auftrogsinholt

- Belehrungsp{lichten
: Belegoufbewohrung

- Ordnungsmößigkeit der Buchführung
: Belegoufbewohrung, Gosiwirtsmondot
: Grundoufzeichnungen

88, 50
BB, 50
BB, 94

(LS)

94
LS}

22

Buchholtungsunterlogen

- Vernichtung, Schodendorlegung

Dritthoftung
- Anwoltsverirog
- stillschweigender Auskunftsvertrog

- Steuerberoiungsvertrog mit OHG
- Vertrog mit Schutzwirkung

zugunsten Dritter
: Bilonz- und Kreditgeber
: Bilonz- und Konkursglöubiger

Gewinnousschüttung

- mii Mittelob{luD

Hoftungsbeschrönkung

- ouf grobe Fohrlössigkeit

- Hoftungshöchstsumme DM 100.000

- wegen steuerlicher Folgen

- im Treuhondvertrog
- Veriöhrungsfrist in AGB

Herousgobepflicht des StB's

- Abholung/Ubersendung
- Mondontenunterlogen

Honororonspruch des StB's

- Abschluflvororbeiten,
$ 35 Abs. 3 STBGebVO

- Anrechnung ersporter Kosten

- bei Annohmeverzug d. Mond. 5615 BGB
: Umsotzsteuer

- Buchführungsmondot
- Minderung d. -
- sonsiige Tötigkeit, $ 33 Abs. Z StBGebVO

lnvestilionszuloge
- Auftrog zur Beontrogung d. -
Kossenbuch

- Belegoufbewohrung

Kousolitöt
- Beteiligung om Bouherrenmodell

trotz Steuerrisiko

- Fehler des Gerichts/Fehler des RA

Kenntnis des Sfeuerrechls

- Proxis d. Finonzverwoltung

- Rechtsprechungsönderung, Grunderwerbs-
steuer im Bouherrenmodell

Klogeouftrog

- Beschwerdefrisi, Ablehnung der ProzeD-

kostenhilfe

- vorsorgliche Kloge

Konkurrenzverbot
- des ongestellten RA

Konkursverwolter; Hofiung des -
- Regreßonspruch des Kommonditisten

- Steuerhoftung

Kostenerstottung im Regreßprozeß

- Privotgutochten

Kündigung des Mondots
- Rückgobe v. Mondontenunterlogen

BB, IOO
88, 9
BB, 79

88,146

BB,

88,

54
{LS)

76
(LS}

BB, t8
{LS]

88,155

BB,147

BB, I5O
88. 36

{LS)

88, r53

88,150

88,142
BB, IB

(LS)

BB,

BB,

BB, 3

88, 76
(LS)

88, 76
{LS}

BB, 90
88, 79

BB, 46
BB, t22
88. r50

BB, 46, I 50
88, 3

BB, I55

88,61

BB, 55
BB, I5O

BB, 3
88. r50

2
2

BB,83, I28
BB, 29

BB,

BB,

BB, 29
88, 83
88,128
BB, 85BB, 89

88,106
BB, 95
BB, 94

{LS)

BB, 63
88, 63

aa

0l
BB,

88,95,

BB,142
88,142
88, 26

88,26,142
BB,142

88,117
BB, 94

{LS}

BB, I46
88,157

88,95, 100

BB,157

88,146

88,146
88,157

88,

BB,

BB,

al
{LS}

54
(LS)

2

88, 76
(LS)

88, rB
{LS}

144 l6r



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl 8/88
Notor
- Belehrungspflichten
: über Soziolbindung

* Veriöhrungsbeginn d. Amlsho{tungs-
o nspruchs

Provisionsgeschöfte

- Herousgobep{licht der Provision

- Veriöhrung des Herousgobeonspruchs

Prozeßkostenhilfe

- Beschwerdefrist

Rechtsonwoh

- Berotungsp{lichten
: Kündigungsmondot und Ausgleichs-

onspruch, $B9b HGB
- Dritthoftung
- Konkurrenzverbot

Rech ls be ro tu n g/Rec h tsb esorg u n g

- Geltendmochung v. Schodenersofz-
o nspruch

- Sonierungsverhondlungen
- durch Wp

Schoden

- Anwoltskosten zur Schodenobwendung
- negotives lnteresse, Kopitolonlcge
- Recht d. StB's zur Möngelbeseitigung

- verlorener Prozeß

- bei unvermeidborer Steuerzohlung

- Verschulden bei Verlrogsobschluß
- Zuschötzung, s. Schötzung, Schoden

Schötzung, S 162 AO
- Schoden

: Dorlegungs- und Beweislost

Sozietöt
- Vertrog mit -

- Tod des Sozius/Mondotsübernohme

Steuerberoter
- Konkurs des -
Steuerberolu n gsgesetz

- 5lAbs.2 Nr.2
: Einrichtung der Fibu u. Lobu

-546Abs.3Nr.2: Konkurs des StB's

Steuerberotungsverlrd g

- Douermondot und Berotungsp{lichten
- lnvestitionszulogenontrog

- mir oHG
- oblektbezogene und persönliche

Steuerberotung
* Steuergestoltungsberotung

: Scheingeschöfte z. Steuervermeidung
: Vertrogsönderungen
: unentgeltliches Wohnrecht

Steu erh i n terzie h u n g
* Berufsp{lichtverletzung

- ESt-Vorcuszohlung

- USt-Voronmeldung

Teslomentsvollstrecker

- Anloge von Nochloßvermögen

B6

]B
(LSI

BB, t42

BB,

BB,

BB, I OB

BB, I9
BB, I9

BB, 4]
BB, I 06
BB, I50

Treuhcinder

- Abweichung von Prospektoussoge

- Au{hebung der Steuerbe{reiung

- Belehrung über steuerliche Risiken
: einheitliche und gesonderte Gewinn-

feststellung wird obgelehni
- Bonitötsgorontie stott Bonkbürgscho{t
- Hoftungsousschluß f. steuerliche Folgen

- Ho{tungsbeschrönkung ouf grobe
Fohrlössigkeit

- Kostendeckungslücke, Hinweisp{licht
- Pflichten des * im Bouherrenmodell
- Schodenersofz, negolives Interesse

- Uberwochung d. gewerbl. Zwischen-
m ieters

- Veriöhrung des Regreßonspruchs

- Versicherungsschutz

Unerloubte Hondlung

- vorsötzliche, sittenwidrige Schadigung,
$826 BGB
: prognostische Anlogeberotung

Veriöhrung, $51 BRAO

- unzulössige Rechtsousübung

- Sekundöronspruch, Frist

- Veriöhrungsbeginn
: Schodenentstehung und

Mondotsende

Veriöhrung, $ 68 StBerG ($ 5l o WPOI
- Kenntnis des Fehlers u. d. Schodens

- Verjöhrungsbeginn
: Anlogeberotung
: Besto ndskro{t des Steuerbescheides

- Betriebsprü{ung
: Grundsotz d. Schodeneinheit
: Provisionsonnohme u. Anlogeberotung
: Zohlung der Sieuer
: Zustellung d. Steuerschodens

- bei Vertrog mii Mehrfochb,eru{ler

Veriöhruns, S 839 BGB -
o nderweilige Ersotzmöglichkeit

- Veriöhrungsunterbrechung
: durch Mohnbescheid

Verschulden

- Proxis d. Finonzverwoltung

Versicherungsschutz

- Nochbesserungskosten
- Treuhondtötigkeit

Vorteilso usgleich

- wegen eingetretenen Steuervorteils

Wettbewerb/Mo ndonlenschutz

- des ongestellten RA

Wirtschoftsprüfer
- Beru{sbild

-- So n ieru ngsverho nd I u n gen
: Treuhondtötigkeit

- Rechtsberotung

Zurückbeholtungsrecht

- on Arbeitspopieren

- Beweislost

- Grundsotzurteil
- on Houpiobschlu0übersicht

u. Umbuchungsliste

BB, 3
BB, 4I
BB, I5O Hoftung des Steuerberolers

- Veriöhrung des Regreßonspruches, $68 StBerG
(OLG Celle Urt.v. 15.4.1987 - 3 U 16/87l

B,

B,

B

B

BB, 46
BB, 46

88,55, r5l
BB, I50

BB, I 06
BB, 55

88,46, 66

60
60

BB, 89
BB, 9
BB, 2

BB,

BB,

BB,

BB,

BB,

BB,

BB,

BB,

I

BB, 32
BB, I5O
BB, 94

(LS)

BB, 94
ILS)

BB, 94
{LS)

BB, I54

BB, BI

88,37,61
BB, 37

88,37,61

BB, I45

Leitsotz (d.Verf.l,

Die Veriöhrungsfrist von Regreßonsprüchen gegen Steuerberoter gem.

$68 StBerG beginnt mii Bestondskroft der schödigenden Steuerfest-

setzung. Auf den Zeitpunkt einer spöteren Betriebsprüfung kommt es für
den Veriöhrungsbeginn nicht on (obweichend' BGH Gl 1986,27: WM
1986, 261 : DSIR 1986, 2001.

Aus den Gründen:

Dem Beklo gien ist zwo r bei der Fertig ung der Steuererklö rung für dos Jo h r

1979 ein Feh ler u nterlo ufen, o ls er d ie Vorsteuervon den Betriebso usgo ben
des Klögers obzog. Dieser Fehler fuhrte zu einer nicht gerechtfertigten
Steuermehrbelostung in Höhe der Klogeforderung.

Der Durchsetzung eines Schodenersotzonspruches des Klögers steht

iedoch die von dem Beklogten erhobene Einrede der Veriöhrung eni-
gegen. Gemöß $68 StBerG betrögt die Veriöhrungsfrist 3 Johre und
beginnt mit der Entstehung des Anspruchs. Auf den Zeitpunkt der Kenntnis

des Geschödigten kommt es nicht on. Grundsötzlich beginni die Frist zu

loufen mii Bestondskroftdes Steuerbescheides, ous dem sich derSchoden
ergibt (Spöth, Anm. B l0lO3 zu $68 StBerG). Der Steuerbescheid für dos
Jahrl979 dotiertvom 5.3.1981 und istdurch Bescheid vom 4.1.19B2obge-
öndedworden. DerSchoden des Klögers istdesholb iedenfolls zumZeif-
punkt der Bestondskroft des areiten Steuerbescheides, olso im Februor

1982, eingetreten. TumZeilpunkt der Klogeerhebung im August 1986 wor
desho lb die dreiiö hrige Veriö hrun gsfrist bereits obgelo ufen.

Der Umstond, doß der Fehler des Beklogten erst bei der im Moi/Juni l9B5

d u rch gef ü h rten Betriebsprüf u n g o ufgedeckt wu rde, d ie m it der Absch I uß-

besprechung vom 22. Juni l9B5 endete, öndert om Ablouf der Veriöh-
rungsfrist nichts. Zwor beginnt die Veriöhrung von Schodenersotzonsprü-
chen gegen einen Steuerberqter ous Fehlern, die durch eine Betriebs-

prüfung oufgedech und deretwegen Steuern nocherhoben worden sind,

erst mit der Schlußbesprechung über dos Ergebnis der Außenprüfung
(BGHZ 73,3631. Donn nömlich istderSchoden des Steuerpflichtigen zum

Zeitpunkt des Erlosses des Steuerbescheides nur ongelegt. Ersi donn,
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BB, 66
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Die Gerling - Konzern Rechtsschutz Versicherungs-AG meldet:

Zum Thema Vertrags-Rechtsschutz

Der Steuerberater benötigte gerichtliche Hilfe für die Durch-
setzung seiner Gebührenrechnung von DM 34,257,82.

Der Mandant wandte ein, daB die Abrechnung iiberhöht sei. Im

gerichtlichen Verhandlungstermin konnte eine vergleichsweise
Erledigung erreicht werden, wonach der Mandant noch DM 25.000,--
an den Steuerberater zu zahlen hatte.

An Versicherungsleistungen wurden insgesamt DM 4.628,-- erbracht.

(fe Nlirrnberg 1 0 0 644/83)

Henausgeber:GERLING{ONZERNVertdebs4ktiengesellschaft,Abteilung lnformation,Gereonshof,5000Kön1,Tel.:(O22111447298



)



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl 8/88
BGH v. 3. l2.19\b - lVo ZR 90/85
:LtP 1987,922
BGH v. lB. 2.1987 - lYa 7R 232/85
: VersR l9BB, l7B: GmbHR 1987,463
: EWiR $64 GmbHG 2/BZ lWel{ Müller)
BGH v. 2.7.1987 - lX ZR 94 / 86
BGH v. l.l0.l9\7 -|XZR117/86
BGH v. I .10.1987 - \XZR202/86
: WM 1988, l2l
BGH v. 2.10. 1987 - lYo ZR 67 /87
: StB l9BB,16: WM tq87,1557
BGH v.4.ll.l9BZ - lVo ZR 158/86
: WM BB, 26 : Z]P BB, 40
: EW|R A*.1 $ 5 RBerG l/BB, 185 lChemnitzl
: JZI9BB,556 m. Anm. Zuck
BGH v. 5. ll.l9B7 - IXZR 86/86
: EW|R 919 BNotO l/BB, 155 {Reithmonn}
: EWiR S6Z5 BGB 3/88,349 (Borgmonnl
: WM BB, 342
BGH v. 19. ll.l9B7 - Vll 7R 39 /87
BGH v.25.l1.l9BZ - lVo ZR162/86
: SrB l9BB,166
DOF1v.26.ll.ll8/ lX ZR 16?/86
: wM 1986, 166
: WuB lV A.5675 BGB 2.BB Sturmhoebel
BGH v. 9. 12. 1987 - lY o ZR 204/86
: WM 1988, 220
: WuB lV A. 5 675 BGB 3.BB Sturmhoebel
BGH v. 4.2.1988 - IXZR 20/87
: WM l9BB, 457 :ZlP l9BB, 315

BGH v. 17.2.1988 - lVo ZR 262/86

OLG Bremen v. l0.ll.l9BZ -lU 56/87

OLG Celle v. 13.6.1986 - 44 StL24/Bs

OLG Celle v. 15.4.1987 - 3 U 16/87

OLG Düsseldorf, 13.6.1985 - B U 212/84
: RBeistond 1987,42
OLG Düsseldorl v. 26.\1.1987 - lB U 97 /87
OLG Düsseldorf v. 10.3.1988 -18Ul74/87
OLG Düsseldorf v. 5.5. l9BB - lB U 289/87

OLG Fronk{urt v. 5. ll.l9B7 - 13 U 186/85
: NJW/RR 1988,124
OLG Fronk{urt v.27.1.1988 - 21U 201/Bb
: WM 1988,632
: NJW RR l9BB, 618

OLG Homm v.25.2.1987 -2BW 4/87
OLG Homm v.4.6.1986 - 25 U 6l/85
: StB l9BZ 211

OLG Homm v.16.9.1987 - 27 W 38/87

OLG Homm v. 18.3.l9BB - 25 U 103/87

OLG Koblenz v. ll.6.l9BZ - I Ss l9B/87

OLG Köln v. 16.l0.l9BZ - 20 U 24/87
OLG Koln v. 16.l0.l9BZ - ll U ]B0/BZ
OLG Köln v. 6.11.198/ - 6 U 205/86
OLG Koln v. 9. 3. 19BB - 2 U 67 /87

OLG München v. 30. I.l9BZ - 2l U 3798/86
OLG München v. 14.1. l9BB - 19 U 4495/85

OLG Oldenbursv.27.4.1987 - 3 U 119/86

OLG Oldenburs v. 7. 5.1987 - 1 U 211/ 86

OLG Stuttgort v. 21. 5.1987 - Ss 221 / 87
: StB I9BB, 2I

OLG Stuttgort v.27.5.1987 - BW 134/87
: SIB ]988, 20

EG Homburg v.4.2.1986 - Ill l2l85 EV 73183
: BRAK-Mitt l9BZ 100

LG Arnsberg v. 2.5.1988 - 5 S 260/87

BB,

BB,

36
(LS)

76
(LSI

LG Berlin v.2.12.1987 -30O214/87
LG Dormsrodt v. 9.9.1987 - B O 207 /87

LG Detmold v.4.12.1987 lO2B7/87

LG Detmold v. 25.2.1988 - 3 O 215/87

LG Düsseldorf v. 22.10.1987 - l4 O l\9 /87
LG Düsseldorf v. 21.12.1987 - | O 132 / 87
: STEUER-TELEX l0l6

LG Heidelberg v. 13.ll.l9BZ - 5 O 60/86

LG Köln v. 5. l.l9BB - 22 O 28/87
LG Köln v. ll.l.l9BB - 20 O 246/87

LG Oldenburg v. 20.5.1988 - 6 O 570/BB

LG Stuttgort v. 14.9.1987 - lO Qs 53/BZ
: wisiro l9BB, 40

BFH v. 24.3. 19BZ - X R 9/80
BFH v.1.7.1987 - ll B 59/87
: BFH NV I9BB L 49
BFH v. 26.8.1987 - lRl44/86
: STEUER.TELEX O3]4
: LEXinform 008106l
BFH v.17.9.1987 - Vll R 168/84
: BFH NV l9BB,9
BFH v. lZ l1.l98l - Vll R 120/86
: Steuer-Telex 132
: LEXIn{orm 0081033
BFH v. 12.l.19BB - Vll R 60/86
: Steuer-Telex ll9
: LEXin{orm 0081292

FG Boden-Württemberg v. 4.11.1987 -
v K 433/83

FG Berlin v.24.3.1987 - Vll 100/86
: EFG 1987, 594

OVG Münster Beschl. v. 21.2.1987 - Xl B 43/87
: AnwBl. 1988,172

BB, 15/

BB, 9

BB, 54
(ts)

BB, 90

BB, 3I
BB, 76

{LS}

BB, 46

BB, ] ]O
BB, 106

BB, I59

88,63

88,26
BB,142

BB,142

BB, 15

BB, 2

BB, il6
ILS)

BB, IB
{LS}

BB, t42

BB, 94
{LS}

BB, 94
BB, IOO

BB, 37Gl Leitsöfze
BB, 79

BB, I9

Nochtrögliche Berichtigung einer Steuererklörung, $lZ3 AO

Es liegt kein grobesVerschulden i. S. des $ l23 Abs.l Nr.2AO vor,wenn ein Stpfl. es unter-

laßt, iechtzeitig Werbungskosten geltend zu mochen,weilerden Beleg dorüberin einer

Krisensituotion ousverstöndlichen Gründen verlegte, somitden entstondenen Aufwond
nicht zur Kenntnis nohm und ouch spöter nicht ohne weiteres ous den Umstönden ouf

seine Existenz schließen konnie.
(FG Berlin Un.y.24.3.1982 - Vll100/86, EFG1987,594l

Anmerkung: Der Steuerpflichtige - ein Bilonzbuchholter - befond sich in einer,,onge-
sponnten krisensituolion'1 Dobei übersoh er Zinsbescheinigungen in Höhe von

DM 1O.OOO,-, die er nichtzu seinen onderen steuerlich relevonten Belegen legte. Dos FG

hot kein grobes Verschulden gesehen in

dem Verlegen des Beleges;
dem Vergessen, doß ein solcher Beleg existiert und
doß es ihm - noch Beruhigung der Krisensituotion - nichi ouffiel, dofl ein solcher
Beleg fehlte (übrige Werbungskosten betrugen DM 34.000,-l;
der Nichtgeltendmochung der Werbungskosten im Einspruchsverfohren, do er

weiterhin von der Existenz des Belegs nichts wuflte.

Berichtigung, $l23 Abs.l Nr.2 AO
Sorgfoltspflichten des Mondonten und des Sleuerberoters

l. Mit der totbestondlichen Voroussetzung fehlenden groben Verschuldens knüpft

$ l23 Abs.1 Sotzl Nr.2 AOl977 onSorgfoltspflichten des Steuerp{lichtigen on, durch

deren Verletzung die Totsochen oder Beweismittel erst nochtröglich bekonntwer-
den. Als solche Sorgfoltspflichten kommen insbesondere die Erklörungspflichten
des Steuerpflichtigen in Betrocht.

2. Beouft'rogt der Steuerpflichtige mit der Erstellung des Johresobschlusses und der
Steuererlilörung einen steuerlichen Beroter, muß ouch dieser sich um eine sochge-

rechte und gewissen hofte Erf üll u ng dieser Erklö run gspf lichten bemÜhen.

3. Der steuerliche Beroter hot, wenn er Mitorbeiter zur Vorbereitung des Johres-

obschlusses und der Steuererklörung einsetzt, Sorgfoltspflichten hinsichilich der

Auswohl seiner Mitorbeiter, der Orgonisotion der Arbeiten in seinem Büro und der
Kontrolle der Arbeitsergebnisse der Mitorbeiter.

(BFH Urt.v. 26.8.1987 - I R144/86 STEUER-TELEX 0314 : LEXinform 008106l)

Prozeßkoslenhilfe/Beschwerdef rist

Anders ols im Zivilprozeß ist im Steuerprozefl die Beschwerde gegen den die Prozeß-

kostenhilfe oblehnenden Beschlu{) des FG fristgebunden.
(BFH Beschl.v. 1.7.1987 llB 59/87 BFH NV \988,491

Anmerkung: Die Beschwerdefrist betrögt zwei Wochen noch Bekonntgobe der Ent-

scheidung, $129 Abs. I FGO
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Hoftung des Steuerberoters
- Veriöhrung des Regreßonspruches, $68 StBerG
(OLG Celle Urt.v. 15.4.1987 - 3 U 16/87l

Hoftung des Steuerberoters
- Buchführungsouftrog
(OLG Düsseldorf Urt. v. 5. 5. l9BB - 18 U 289/871

Hoftung des Treuhönders
- Rechtsprechungsönderung zur

G ru n derwerbssteuerf rei h eit

- Anmerkung
(OLG Frqnkfurt Urt. v. 27.1.1988 = 2t tJ 201/861

Hoftung des Steuerberoters
- Auftrog zur Beontrogung der lnvestitionszuloge
(LG Arnsbers Urt.v. 2.5.1988 - 5 S 260/871

Hoftung des Steuerberoters
- Buchführungsmondot

- Verwerfen der Buchführung
(LG Berlin Urt.y.2.12.1987 -30 0 214/g7l

Hoftung des Steuerberoters
- Bindung der Berotungsoufgobe on

die vorgegebenen Vertröge
(LG Oldenburg Urt.v.20.5.l9BB - 6O 570/881
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